
für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten

Erarbeitet von

Elke Monssen-Engberding
Joachim H. Knoll
Joachim Opahle

Georg-Berndt Oschatz

SOZIAL KONZEPT
für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten

Erarbeitet von

Elke Monssen-Engberding
Joachim H. Knoll
Joachim Opahle

Georg-Berndt Oschatz



 
Sperrfrist: 26. März 2010,  
            10:30 Uhr              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

in Zusammenarbeit mit  
 

FORUM für Automatenunternehmer in Europa e.V. 
Dircksenstraße 49, 10178 Berlin 
Tel. (0 30) 28 87 73 80, Telefax (0 30) 28 87 73 813 
E-Mail: info@forum-europa.de, Internet: www.forum-europa.de 

 
 
FAKTEN GEGEN VORURTEILE - 
UNTERHALTUNGSAUTOMATENWIRTSCHAFT PRÄSENTIERT SOZIALKONZEPT 
 
 
Berlin, 26. März 2010: Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft be-
kennt sich zu ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Transparenz, 
Glaubwürdigkeit und der gesellschaftliche Dialog stehen im Fokus. Ein wichtiger 
Schritt: eine Bestandsaufnahme im Rahmen eines Sozialkonzepts für das ge-
werbliche Spiel in Spielhallen und Gaststätten. Das Sozialkonzept wurde auf Bit-
ten der Spitzenverbände der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft von 
einem unabhängigen und fachkompetenten Beirat erarbeitet. 
 
„Das Sozialkonzept soll einen Beitrag leisten, die vielfach durch Vorurteile bestimmte 
Diskussion über das Glücks- und Gewinnspiel in Deutschland zu versachlichen“, er-
klärte der Vorsitzende des Beirats, Min. a.D. Prof. Georg-Berndt Oschatz. Der Bereich 
der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft wird in dem Bericht des Beirates, 
der in das Sozialkonzept eingeflossen ist, verständlich beschrieben. 
 
Zentrales Element des Sozialkonzepts ist die konsequente Branchenstrategie zur Um-
setzung gesellschaftlicher Verantwortung. Im Sinne der Grundsätze der Nachhaltig-
keitsberichterstattung stehen die Begriffe Wahrheit, Wesentlichkeit, Klarheit und öffent-
licher Zugang zu Informationen im Mittelpunkt der Arbeit. Hinzu treten Stetigkeit und 
Vergleichbarkeit. 
 
Das Sozialkonzept schließt eine Beschreibung der Positionierung der Unterhaltungsau-
tomatenbranche am Markt, einen Rechenschaftsbericht über Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze sowie die Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen ein.  

PRESSE- 
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Zu dem unabhängigen und fachkompetenten Beirat gehören neben Min. a.D. Prof. O-
schatz drei weitere Mitglieder: 
 
 Elke Monssen-Engberding, Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 

Medien (BPjM), Bonn 
 Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim H. Knoll, renommierter Erwachsenenbildner und vormals 

Leiter des Lehrstuhles für Erwachsenenbildung an der Ruhr Universität Bochum und 
 Joachim Opahle, Erzbischöfliches Ordinariat, Berlin. 
 
„Auch negative externe Effekte, d.h. konkret die Gefahr problematischen und patholo-
gischen Spielverhaltens, werden beleuchtet und die zur Prävention ergriffenen Maß-
nahmen dargestellt“, so Prof. Dr. Dr. h.c. Knoll. In diesem Zusammenhang hebt Joa-
chim Opahle den „Dreiklang“ von (1) verantworteter Freiheit eines jeden Bürgers, (2) 
einer staatlichen Rahmengesetzgebung, deren Einhaltung auch kontrolliert wird, sowie 
(3) eines verantwortungsvollen Handelns der jeweiligen Wirtschaftskreise hervor. Be-
friedigt zeigt sich der Beirat darüber, dass nach vorliegenden Informationen Jugend-
schutzverstöße in gewerblichen Spielhallen kein bedeutsames Problem darstellen. 
Dies wurde zum Beispiel im Januar 2010 in der Beantwortung einer Anfrage einer Ab-
geordneten des Berliner Abgeordnetenhauses durch den Berliner Senat feststellt. Frau 
Monssen-Engberding bestätigt dies auf der Grundlage von Erfahrungen der Arbeit der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und verweist auch auf den Evaluie-
rungsbericht des Hans-Bredow-Instituts zur Analyse des Jugendmedienschutzsystems. 
 
Der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI), Uwe 
Christiansen, sowie der Präsident des Bundesverbandes Automatenunternehmer e.V. 
(BA), Andy Meindl, danken den Beiratsmitgliedern für ihre intensive und kritische Ar-
beit. „Andere Branchen reden über Corporate Social Responsibility und über Nachhal-
tigkeit im Wirtschaftsleben – wir praktizieren dies!“, so die Verbandsvorsitzenden. Der 
Präsident des BA betont: „Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft steht zu 
ihrer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung. Spielerschutz und Prävention dür-
fen keine Worthülsen sein. Das Gleiche gilt für das unternehmerische Engagement für 
die Berufsausbildung sowie für die Auszeichnung vorbildlicher Spielstätten“. 
 
Aktuell werden von Automatenaufstellunternehmern niederschwellige Hilfs- und Bera-
tungsangebote erprobt, um exzessiven Spielern unkompliziert und schon vor Ort helfen 
zu können. Wenn nötig und gewünscht, werden den betroffenen Spielgästen qualifi-
zierte Beratungen angeboten. „Dies ist“ – so Uwe Christiansen – „ein wesentlicher Un-
terschied zu Spielbanken, wo exzessive Spieler gesperrt werden, ohne eine persönli-
che Hilfe zu erhalten.“ 
 
 
 
 
 

Das Sozialkonzept ist als Download elektronisch verfügbar unter 
www.vdai.de (Stichwort: Aktuelle Informationen) 
www.baberlin.de 
www.forum-europa.de 
www.awi-info.de  
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       FÜR DAS GEWERBLICHE SPIEL  
 IN SPIELSTÄTTEN UND GASTSTÄTTEN 
 
 
 

 
               – Zusammenfassung – 
 
 

 

1. Mit der Vorlage des Sozialkonzepts will die deutsche Unterhaltungsautomatenwirt-
schaft ein Zeichen setzen und einen Dialog einleiten. Der gesetzliche Rahmen für 
die Branche und zahlreiche freiwillige Maßnahmen sollen erläutert werden. Die auf 
Spielerschutz, Jugendschutz und auf die Prävention problematischen Spielverhal-
tens zielenden Aktivitäten sollen beschrieben und gegebenenfalls verbessert wer-
den.  

2. Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft befasst sich seit über 25 Jahren 
sehr intensiv mit der Thematik „Problematisches Spielverhalten“. Nachdem zu 
Beginn der 80er Jahre das Phänomen „Spielsucht“ durch die Dissertation eines 
jungen Wissenschaftlers thematisiert wurde, mussten zunächst die Begrifflichkeiten 
präzisiert, Ursachen und Umfang der Problematik untersucht und erste Präventi-
ons- sowie Hilfsangebote entwickelt werden. Auf Betreiben verschiedener Bundes-
ministerien hat die deutsche Unterhaltungsautomatenwirtschaft bereits Mitte der 
80er Jahre mehrere wissenschaftliche Studien hierzu in Auftrag gegeben.  

3. Ebenfalls schon in den frühen 80er Jahren wurde die Freiwillige Automaten-
Selbst-Kontrolle (ASK) ins Leben gerufen. Mit diesem Instrument der „regulierten 
Selbstregulierung“ konnte verhindert werden, dass Bildschirmspielgeräte, die ge-
werblich aufgestellt waren (sog. Video-Automaten), den Rahmen des unter  
Jugendschutzgesichtspunkten zulässigen bzw. politisch und von der Branche ge-
wünschten Maßes überstieg. Die Selbstkontrollorganisation der Unterhaltungsau-
tomatenwirtschaft hat sich als Ergänzung des staatlichen Jugendmedienschutzes 
bewährt. Sie arbeitet heute wie auch andere Selbstkontrollorganisationen in Ab-
stimmung mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM).  

4. Bereits 1989 wurde von der Unterhaltungsautomatenwirtschaft auf Betreiben des 
Deutschen Bundestages und verschiedener Bundesministerien freiwillig vereinbart, 
in die Frontscheiben aller in Spielstätten und Gaststätten aufgestellten gewerbli-
chen Geldspielgeräte unauswechselbar Piktogramme einzudrucken. Durch diese 
wird auf die Jugendschutzbestimmung (kein Geldspiel unter 18 Jahren!) aufmerk- 
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sam gemacht und der Hinweis gegeben, dass übermäßiges Spiel keine Lösung bei 
persönlichen Problemen ist. Zudem ist eine Info-Telefonnummer (01801 – 
372700) angegeben, über die Spieler oder Familienangehörige Beratungen oder In-
formationen erhalten können. Die Info-Telefonnummer ist seit Mai 2000 bei der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aufgeschaltet.  

5. Bereits 1985 wurde auf Betreiben der Unterhaltungsautomatenwirtschaft der Aus-
schank von Alkohol in gewerblichen Spielstätten untersagt. Spielgäste sollen 
beim Spiel stets einen „klaren Kopf“ behalten.  

6. Das Personal in gewerblichen Spielstätten wird intensiv geschult. Dies erfolgt u.a. 
auch mit dem Ziel, problematisches Spielverhalten frühzeitig zu erkennen und un-
kontrolliertem Spiel entgegenzuwirken. In Zusammenarbeit mit der IHK 
Bonn/Rhein-Sieg wurden 1997 Weiterbildungslehrgänge für Mitarbeiter einge-
führt. Ab dem Ausbildungsjahr 2008 gibt es erstmalig eigenständige Ausbil-
dungsberufe in der Automatenwirtschaft (1) zur Fachkraft für Automatenservice 
und (2) zum Automatenfachmann bzw. zur Automatenfachfrau. Das Erlernen des 
Umgangs mit Spielgästen, die ein problematisches Spielverhalten aufweisen, ist 
Ausbildungsinhalt.  

7. Das Spielangebot in Gaststätten und in Spielstätten ist begrenzt. In Gaststätten 
dürfen maximal 3 Geldspielgeräte aufgestellt werden. Wenn die Zahl von 3 Geräten 
aufgeschöpft wird, müssen die Geräte mit technischen Jugendschutzmaßnahmen 
ausgestattet sein. Wenn es nur 2 Geräte sind, sind zur Sicherstellung des  
Jugendschutzes der Gastwirt bzw. seine Mitarbeiter verantwortlich.  

8. In Spielstätten dürfen pro Konzession höchstens 12 Geldspielgeräte aufgestellt 
werden. Maximal zwei Geräte dürfen nebeneinander stehen. Die sog. „Zweiergrup-
pen“ sind durch in der Spielverordnung vorgeschriebene Sichtblenden und Min-
destabstände voneinander getrennt. Hierdurch soll dem leichten gleichzeitigen Be-
spielen mehrerer Geräte entgegengewirkt werden. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat die Zulässigkeit mehrerer Konzessionen in einem Gebäude ausdrücklich gestat-
tet. Allerdings muss eine optische Sonderung gewährleistet sein.  

9. Nach einer Stunde ununterbrochenen Spielens schaltet ein Geldspielgerät für fünf 
Minuten elektronisch ab. Diese Spielpause soll für den Spieler eine Abkühlphase 
bringen. Gerätebezogene Schutzmaßnahmen sind zwangsläufig auf jeweils ein Ge-
rät begrenzt. Das Wechseln an ein anderes Gerät ist möglich.  

10. Die Einsätze pro Spiel sind auf 20 Cent pro fünf Sekunden und die Gewinne auf 
2 Euro pro fünf Sekunden begrenzt. In einer Stunde können maximal 80 Euro (ab-
züglich der Gewinne) verloren werden. Der in der Spielverordnung vorgesehene 
durchschnittliche maximale dauerhafte Einsatz pro Stunde beläuft sich auf 33 Euro. 
In der Praxis sind es jedoch durchschnittlich nur zwischen 10 – 15 Euro. Bezogen 
auf die Stundenlöhne ist das gewerbliche Spiel seit Anfang der 50er Jahre billiger 
geworden.  

11. Die gesetzlichen Regelungen für die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirt-
schaft und für die Spielbanken sind – historisch begründet – sehr unterschiedlich. 
Richtig ist, dass die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft nicht unter den 
Glücksspielstaatsvertrag fällt. Dieser ist erst am 01. Januar 2008 in Kraft getreten. 
Die Unterhaltungsautomatenwirtschaft wird durch die Gewerbeordnung, die Spiel-
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verordnung, das Jugendschutzgesetz, die Baunutzungsverordnung, die Spielver-
waltungsvorschrift – um die wichtigsten Vorschriften zu nennen – geregelt.   

12. Die Schutzmaßnahmen für die Spieler setzen in erster Linie an den Geldspielgerä-
ten an. Dies ist ein genereller Unterschied zu den Automatensälen der Spiel-
banken. Für die in den Spielbanken aufgestellten Glücksspielautomaten gibt es 
keinerlei Begrenzungen bei Einsätzen, Höchstgewinnen, der Spielzeit oder der Ge-
räteaufstellung. Dafür müssen die Besucher ein Lichtbilddokument beim Eingang 
vorzeigen und es erfolgt ein Kontrolldatenabgleich.  

13. In allen Zeiten und in allen Kulturkreisen wurde gespielt. Die gesellschaftliche und 
politische Bewertung des Spiels hat sich im Zeitablauf gewandelt. Kontrollen und 
Begrenzungen hat es nahezu immer gegeben, mal schärfer, mal weniger intensiv. 
Doch gleichgültig, wie man dem Spiel gegenübersteht, das gewerbliche Geld-
Gewinn-Spiel ist ein integraler Bestandteil dieses spezifischen Freizeitangebots.  

14. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach wissenschaftlichen Untersu-
chungen mit 0,2 bis knapp 0,6 Prozent pathologischer Spieler (bezogen auf die er-
wachsene Bevölkerung) am unteren Ende des Spektrums, das im Ausland bis zu 
2 Prozent reicht. Offenbar haben sich die verschiedenen gesetzlichen Regelungen 
in Deutschland bewährt. Dies gilt für das gewerbliche Geldgewinnspiel, für Lotto, 
die Spielbanken und für andere legale Spielangebote. Überzogene Regelungen ge-
ben dem illegalen Spiel Auftrieb. In einer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft gehört 
auch (1) der kontrollierte und verantwortungsbewusste Umgang der Bürger mit ih-
ren Entfaltungsmöglichkeiten zu ihrer Freiheit. Selbstverständlich ist hierzu (2) ein 
staatlich vorgegebener, gesetzlicher Rahmen erforderlich, dessen Befolgung auch 
kontrolliert werden muss. Hinzu kommen muss (3) ein verantwortungsvolles Han-
deln der jeweiligen Wirtschaftskreise bzw. Betreiber. Wenn dieser Dreiklang funkti-
oniert, ist viel erreicht.  

 
 
 
26. März 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Sozialkonzept ist als Download elektronisch verfügbar unter 
www.vdai.de (Stichwort: Aktuelle Informationen) 
www.baberlin.de 
www.forum-europa.de 
www.awi-info.de  



für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten

SOZIAL KONZEPT
für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten



Impressum 
  
Herausgeber  
Spitzenverbände der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft 
c/o Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. 
Dircksenstraße 49 - 10178 Berlin 
  
Verlag 
Kölner Universitätsverlag, Köln 
  
Gestaltung und Gesamtherstellung 
Institut der deutschen Wirtschaft Medien GmbH, Köln 
  
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek. 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbibliografie. 
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
  
ISBN 978-3-87427-102-8

 

Verbände und Organisationen der Automatenwirtschaft 

Verbände und Organisationen der Automatenwirtschaft 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI) 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-284070 
Fax: 030-28407272 
E-Mail: vdai@vdai.de 
 

 
 

 
 

 
Deutscher Automaten-Großhandels-Verband e.V. (DAGV) 
Höller Weg 2 
56332 Oberfell 
Tel.: 02605-960855 
Fax: 02605-960858 
E-Mail: info@dagv.de 
 

 
 
 

 

 
Bundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA) 
Verbändehaus 
Am Weidendamm 1 A 
10117 Berlin 
Tel.: 030-72625500 
Fax: 030-72625550 
E-Mail: ba@baberlin.de 
 

 

 

 
FORUM für Automatenunternehmer in Europa e.V. 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-28877380 
Fax: 030-288773813 
E-Mail: info@forum-europa.de 
 

 
 

 

 
AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info GmbH 
Dircksenstr. 49 
10178 Berlin 
Tel.: 030-24087760 
Fax: 030-24087770 
E-Mail: info@awi-info.de 
 

 
 

Spitzenverbände und Organisationen
der deutschen Unterhaltungsautomatenwirtschaft



für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten

Erarbeitet von

Elke Monssen-Engberding
Joachim H. Knoll
Joachim Opahle

Georg-Berndt Oschatz

SOZIAL KONZEPT
für das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten

Erarbeitet von

Elke Monssen-Engberding
Joachim H. Knoll
Joachim Opahle

Georg-Berndt Oschatz





3

VORWORT 

Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft bekennt sich zum Stand-
ort Deutschland und ist seit langen Jahren bestrebt, dem Spielerschutz den 
in unserem Lande angemessenen Stellenwert einzuräumen. Sie hat seit 
Jahrzehnten ein System von Maßnahmen entwickelt mit dem Ziel, die Risi-
ken des gewerblichen Geldgewinnspiels zu begrenzen und problematischem 
Spielverhalten vorzubeugen. Der Wirtschaftszweig ist hierbei mit häufig frei-
willigen, selbstverpflichtenden Maßnahmen, die später Gesetz wurden, weg-
weisend für die allgemeine Entwicklung der Suchtprävention gewesen. In 
Weiterverfolgung dieser Bemühungen haben die Verbände der gewerblichen 
Unterhaltungsautomatenwirtschaft sich entschlossen, ebenso wie die dem 
Glücksspielstaatsvertrag unterliegenden Spieleanbieter, ein Sozialkonzept 
für ihren Wirtschaftbereich zu erstellen. Sie haben die Aufgabe der Entwick-
lung und Fortschreibung dieses Konzepts einer unabhängigen Kommission 
von fachkundigen Persönlichkeiten übertragen. Dieses Konzept wird hiermit 
vorgelegt. Die Verfasser des Konzepts haben sich bemüht, unter Abwägung 
aller relevanten Aspekte, das gesamte Spektrum der mit dem gewerblichen 
Geldgewinnspiel verbundenen Probleme zu behandeln und praktische Lösun-
gen zu präsentieren. Sie haben hierbei auf der Basis einer genauen Analyse 
dieses Wirtschaftsbereichs ein umfassendes Konzept für einen kohärenten 
Spieler- und Jugendschutz mit wirksamen sozialen Absicherungen im Spie-
lerbereich erstellt. 

Mitglieder des Beirates Sozialkonzept:: 

l	� Prof. Georg-Berndt Oschatz, Kultusminister a.D., Vorsitzender des 
Beirates 

l	� Elke Monssen-Engberding, Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) 

l	� Prof. em. Dr. Dr. h.c. Joachim H. Knoll, Ruhr-Universität Bochum,  
Lehrstuhl für Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung 

l	� Joachim Opahle, Erzbischöfliches Ordinariat, Berlin 
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I.	� SOZIALKONZEPTE FÜR VERANTWORTUNGS-
BEWUSSTES GLÜCKS- UND GEWINNSPIEL
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Sportwetturteil 
vom 28. März 2006, Az: 1BvR 1054/01, festgestellt, dass das Sportwet-
tenmonopol in seiner damaligen Ausgestaltung gegen das Grundrecht 
der Berufsfreiheit verstieß. Das BVerfG rügte insbesondere, dass die 
Suchtbekämpfung als Rechtfertigungsgrund für den Ausschluss privater 
Anbieter von Sportwetten nicht effektiv sichergestellt war. Das Gericht 
zeigte zwei Wege auf, um einen ordnungsgemäßen Zustand herzustel-
len: Zum Einen eine konsequente Ausgestaltung des Wettmonopols und 
zum Anderen eine gesetzlich normierte und kontrollierte Zulassung von 
gewerblichen Veranstaltungen durch private Wettunternehmen. 

Die für die Regelung der Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung 
von öffentlichen Glücksspielen zuständigen Länder entschieden sich für 
den Erhalt des staatlichen Lotterie- und Wettmonopols. Sie vereinbarten 
den Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der am 01. Januar 2008 in Kraft 
trat. Durch § 6 GlüStV sind z. B. die Spielbanken sowie die Unternehmen 
des deutschen Lotto- und Totoblocks verpflichtet, Sozialkonzepte zu er-
stellen. In diesen ist darzulegen, mit welchen Maßnahmen den sozial-
schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und 
wie diese behoben werden sollen. 

Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist bundesrechtlich 
reguliert und vom Anwendungsbereich des GlüStV ausdrücklich ausge-
nommen. Für sie gelten zahlreiche gesetzliche Vorschriften und unter-
normative Regelungen. Die Branche hat sich außerdem freiwilligen Be-
schränkungen unterworfen. Trotzdem wird immer wieder behauptet, die 
Unterhaltungsautomatenwirtschaft sei im Vergleich zu staatlichen oder 
staatlich konzessionierten Glücksspielen zu gering oder gar nicht regu-
liert. Dies trifft nicht zu. Gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien, den 
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, den Spielerschutzverbänden 
sowie insbesondere gegenüber den Spielgästen und deren Angehörigen 
ist daher klarzustellen, wie umfassend der Spieler- und Jugendschutz im 
Bereich des gewerblichen Geld-Gewinn-Spiels geregelt ist und gelebt 
wird. Darüber hinaus haben die Verbände und Unternehmen der Unter-
haltungsautomatenwirtschaft beschlossen, ein eigenes Sozialkonzept für 
das gewerbliche Spiel in Spielstätten und Gaststätten zu entwickeln und 
ins Werk zu setzen. Sie können hierbei auf den umfangreichen beste-
henden Regelungen und ihren langjährigen Erfahrungen und Bemühun-
gen aufbauen. Was an anderen Stellen neu entdeckt wird, ist vielfach in 
der Unterhaltungsautomatenwirtschaft schon lange umgesetzt worden. 
Bereits seit Mitte der 80er Jahre initiierte oder förderte die gewerbliche  
Unterhaltungsautomatenwirtschaft wissenschaftliche Forschungen, ge-
staltete Präventionsmaßnahmen und setzte strikte Selbstbeschränkun-
gen im Berufsstand durch. 
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II.	�� SPIELEN UND SPIELARRANGEMENTS ALS 
TEIL KULTURELLER SELBSTENTFALTUNG DES 
MENSCHEN

1.	 Spiel als kulturelles Phänomen

Das Spielen in und mit unterschiedlichen Spielarrangements ist ein le-
bensbegleitendes, von Zeit, Alter und Kultur weithin unabhängiges Ele-
ment menschlicher Selbstverwirklichung und ist nach Huizinga (Homo 
ludens, 1938, 1956) durch die drei Merkmale Nichternsthaftigkeit, Frei-
willigkeit und Begrenztheit charakterisiert. Das Spielen ist existenziell 
folgenlos. Es ereignet sich auf der Grundlage einer freiwilligen Entschei-
dung in Verbindung mit einer nur spielimmanenten Regelhaftigkeit und 
kann zeitlich und örtlich beliebig und von daher zugleich auch begrenzt 
ausgeübt werden. 

Für den Spieler hat das Spielen eine Reihe von Funktionen. Es ist Medium 
der Unterhaltung. Heute, bei vermehrter Freizeit, steht dies in der Selbst-
aussage des Spielers an erster Stelle. Das Spielen dient der Herstellung 
und Ermöglichung von Kommunikation durch räumlich und zeitlich va-
riable Angebote. Dies vollzog sich zunächst schichtenspezifisch, heute 
erfolgt es schicht- und kulturübergreifend im Sinne von sozialer Kommu-
nikation. „Man erfährt mehr über einen Menschen, während einer Stunde 
Spielens als im Laufe von Gesprächen über ein ganzes Jahr“ (Platon). Es 
ist Mittel zur Ausübung kompetitiven Handelns (Wettbewerb, Wettkampf), 
unterlegt mit den Prinzipien von Erfolg und Misserfolg, von Gewinn und 
Verlust, in pädagogischer Umschrift von Belohnung und Bestrafung  
(z. B. im Mensch ärgere Dich nicht-Spiel oder bei Monopoly). Letztlich 
dient es der Entwicklung und Festigung von Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
z. B. durch Simulations- und Reaktionsspiele, die in letzter Konsequenz 
auch therapeutische Funktionen versehen können. 

Huizingas These, dass „menschliche Kultur im Spiel – als Spiel – auf-
kommt und sich entfaltet“, wird auch von anderer Seite unterstützt, so 
etwa in Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung mit dem Satz: 
„Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt.“ 

Diese kulturorientierte, anthropologische Sichtweise von einer ganzheitli-
chen Vorstellung der menschlichen Selbstverwirklichung, in der das Spiel 
ein wesentliches Element darstellt, korrespondiert in unseren Tagen mit 
Herbert Marcuses Rückbesinnung auf das Ästhetische und Spielerische 
und die Absage an die Dominanz der instrumentellen Vernunft und einer 
mechanischen Vernünftigkeit.

Die Geschichte des Spiels liegt mit der Geschichte der Menschheit fast 
gleichauf, sie ist jedenfalls älter als die Schriftkultur. Die heutige Historiogra-
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phie des Spiels lässt die Spielkultur mit den Grabbeilagen der Königsgrä-
ber von Ur in Chaldäa beginnen, die auf die Zeit um 2800 vor Christus 
datiert werden.

Am Anfang dieser Geschichte stehen Brettspiele aus Ägypten, China, 
Indien und Persien (Schach), deren Reiz nicht zum Geringsten in ihrer 
künstlerischen Ornamentik liegt. Einen weiteren Hinweis auf die frühzei-
tige Beliebtheit von Brettspielen illustriert ein Mühle-Spielplan, den Stein-
metze in einen Tempelfries in Kuma, Ägypten, eingeschlagen haben (um 
1400 vor Christus). 

In der römischen Antike sind derlei einfache Spielarrangements mit vie-
lerlei, regional unterschiedlichen Formen des Geldgewinnspiels vermengt 
worden. Zugleich findet das Würfelspiel – das Kartenspiel ist erst im  
12. Jahrhundert nachweisbar – nunmehr quer durch alle Schichten eine 
massenhafte Verbreitung. Der Vorwurf einer sich ausbreitenden Spiellei-
denschaft läßt sich nicht mehr verbergen. Tacitus, in dessen wohlmei-
nendem Buch über Germanien die germanische Tugendhaftigkeit („Sit-
tenreinheit“ und „Keuschheit“; Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre 
Mythen) in so vorteilhaftem Licht erscheint, hat übrigens an gleicher Stel-
le in einem Negativkatalog den Germanen neben ihrer Neigung zur Heim-
tücke „Trunksucht und Spielleidenschaft“ vorgeworfen.

Die Klage über die offenbar sich zunehmend ausbreitende Spielleiden-
schaft ist unter den weltlichen und geistlichen Herren im Mittelalter und 
in der Neuzeit nie verstummt, obwohl sie selbst, wie der eifernde Moral-
theologe Savonarola im 15. Jahrhundert schrieb, „mit ihren Bauern dem 
Spiele huldigten“. Sieht man übrigens auf die monotheistischen Weltre-
ligionen, so finden sich in deren Grundschriften kaum sinnstiftende Ver-
haltensanweisungen zum Spiel als Unterhaltung, allenfalls zum Spiel als 
Glücksspiel im Zusammenhang der „Gier nach Reichtum“ und der‚ Ver-
götzung des Mammon’ (im Alten und Neuen Testament nur: Jesaja 65, 
Vers 11; Sprüche 13, Vers 11, 23, Vers 5; Prediger 5, Vers 10; Matth. 6, 
Vers 24-27). Selbst der wegen seiner innerweltlichen Askese nicht allseits 
mit Zustimmung aufgenommene Reformator Johannes Calvin wollte wohl 
nicht mehr, als eine Balance zwischen einem rechtverstandenen Genuss 
des Lebens und der selbst auferlegten Beschränkung herstellen.

Das 19. Jahrhundert markiert den Höhepunkt einer Entwicklung, die mit 
Verboten – erste Verbote des Glückspiels während der Gottesdienst-
zeiten und des Kartenspiels erscheinen schon ab dem 14. Jahrhundert 
– und selbstanklägerischen Mitleidsbezeugungen (F. Dostojewskij, Der 
Spieler, 1866) einem Phänomen Einhalt zu gebieten versuchte, nämlich 
dem Glücksspiel und – in heutigem Sprachgebrauch – dem exzessiven, 
u. U. auch pathologischen Spiel, das sich angesichts des Einzugs von 
Wettbüros und Lotterieveranstaltungen zumal unter staatlicher Ägide (be-
sonders auffällig in USA und England) noch vermehrt der Massenhaftig-
keit und dem gesellschaftlichen Abseits zugesellte. 
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Bis zu diesem Zeitpunkt, der Mitte des 19. Jahrhunderts, war das Spiel 
den Erwachsenen vorbehalten, das Kind als eigenes Subjekt wurde erst 
mit der Ausrufung des „Jahrhunderts des Kindes“ (Ellen Key) und dem 
Schrifttum der Protagonisten der Reformpädagogik entdeckt. Das damit 
aufgekommene Auseinanderdividieren von Ernst und Spiel hat der ab-
wegigen Meinung Vorschub geleistet: „Erwachsene spielen nicht!“ Dem 
steht indes die feuilletonistisch beschriebene Realität der achtziger Jahre 
gegenüber: „Doch die Lust am Spiel bleibt (auch unter Erwachsenen …). 
Für mehr als 17 Millionen Bundesbürger ist das Spiel an computergesteu-
erten Unterhaltungsgeräten ein willkommener Freizeitspaß“ (DIE ZEIT, 
1.11.1985).

Am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert ereignen sich Umbrüche und 
Veränderungen, die hierzulande unter dem Begriff Reformpädagogik sub-
sumiert werden. Es geht dabei in unserem Zusammenhang um die Ent-
deckung des Kindes und des Jugendlichen, nicht als eine Übergangsform 
und Vorbereitungsphase auf das Erwachsenenalter, sondern als einen ei-
genen Lebensbereich mit durchaus eigener Kultur. Die Jugendbewegung 
nannte dies „aus eigener Bestimmung in eigener Verantwortung“.

Mit der Entdeckung des Kindes und des Jugendlichen wurde auch nach 
den Elementen gefragt, die den künftigen Lebensgang mitbestimmen 
würden, also in die Persönlichkeitsbildung wesentlich einfließen. Von hier 
gehen auch jene Spieltheorien aus, die man „pädagogisch“ nennt und 
deren späte Erinnerung dann in den 50er Jahren bei Hans Scheuerl auf-
schien. Es ist dies auch die Zeit, da sich die Formen und die Medien des 
Spiels zu ändern beginnen. Gewiss zunächst noch nicht massenhaft und 
beeindruckend.

Heute kann die instrumentelle Geschichte des Automatenspiels als abge-
handelt gelten. Die bildliche Vergegenwärtigung kann im Deutschen Au-
tomatenmuseum in Ostwestfalen nacherlebt werden. Der Beginn dieser 
Entwicklung vom ‚familialen Brettspiel’ zum mechanischen oder elektroni-
schen Spielgerät mit einem Spielverlauf, der entweder dem Zufalls- oder 
Geschicklichkeitsprinzip folgt, wird einmal auf das Jahr 1889 und dabei 
auf die Vorstellung des Spielautomaten der Gebrüder Caille (Black Cat) 
datiert, oder, stärker auf die deutsche Firmengeschichte bezogen, auf das 
Jahr 1901 und die Produktion von Musik- und Unterhaltungsspielauto-
maten durch die Firmen Paul Ehrlich und Lochmann, beide in Leipzig, 
verlegt.

Dieser subkutane Streit ist vergleichsweise belanglos, da sich hierzulan-
de der Unterhaltungsautomat neueren Stils, zunächst auf elektromecha-
nischer Basis und später mit einem elektronischen Betriebssystem, erst 
in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts durchsetzte, allerdings sehr 
bald eine Physiognomie zeigte, die der urbanen, moderneren Mentalität 
entsprach.
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Die heutige Luminanz und Brillanz der Bilder und der elektronisch ge-
stimmte Klang sind Stilelemente gegenwärtiger Kultur, die von der vorlau-
fenden Subkultur Jugendlicher geprägt wurden. Im theoretischen Gebäu-
de der phänomenologischen Spieltheorie Johan Huizingas und Frederik 
J. J. Buytendijks haben solche Stilelemente als Kulturinhalte ihren legiti-
men Platz. Irritationen tauchen nur dann auf, wenn der so deutsche An-
tagonismus von Kultur und Zivilisation nicht aufgegeben wird, und wenn 
Medium und Inhalte in eins gesetzt werden.

2.	� Spielformen, Spieltheorien und Spielorte

In den modernen Spielstätten der gewerblichen Unterhaltungsautoma-
tenwirtschaft stehen Automaten mit und ohne Geld- oder Warengewinn-
möglichkeit nebeneinander; von daher kann von einem Mischangebot 
elektronischer Unterhaltungsspiele gesprochen werden.

Neben den Geldspielgeräten, die fraglos in der Überzahl sind, finden sich 
dort darüber hinaus:

l	� Casual-Games, die elektronische Umsetzung zumeist bekannter Ge-
sellschaftsspiele wie Brett-, Kombinations-, Reaktions- und Memory-
spiele – auch im Internet angeboten.

l	 Simulationsspiele, die vor allem technische Faszination auslösen.

l	� Sportspiele wie Darts, Kicker und Billard, die ein Klientel anziehen, das 
nicht unbedingt dem gängigen Profil der Spielstätten-Besucher zu ent-
sprechen scheint.

l	� Flipper in traditionell elektromechanischer oder in elektronischer Aus-
stattung. 

l	� Die Arcade-Games der 70er und 80er Jahre, auch als „Ballerspiele“ in 
die Umgangssprache eingegangen, sind im gewerblichen Markt kaum 
aufgestellt. Nach dem Inkrafttreten des Jugendschutzgesetzes im Jah-
re 2003 und der dadurch eingeführten regulierten Selbstregulation sind 
der zuständigen Prüfungseinrichtung, der Automaten-Selbstkontrolle 
(ASK), keine Spiele dieser Art mehr vorgelegt worden. Was diesen 
Wandel letztlich begründet, kann nicht eindeutig geklärt werden. Ob 
ein vorauseilendes jugendschützendes Wohlverhalten oder die tech- 
nologische Unterlegenheit gegenüber dem Computerspiel auf dem 
Heim-PC, wer könnte dies entscheiden? Eine wesentliche Rolle je- 
doch haben hohe Gerätepreise und z. T. prohibitive Vergnügungssteu-
ern gespielt.

l	� Cyber-Spiele sind in Deutschland, nur für einen kurzen Zeitraum dem 
englischen Modell folgend, eingesetzt worden, aber aus jugendschutz-
rechtlichen und ökonomischen Gründen heute nicht mehr im Markt.
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l	� Internet-Terminals sind in jüngerer Zeit in zahlreichen Spielstätten ein-
gerichtet worden, sowohl als selbstständige Einheiten zur Informations-
beschaffung und zum „Chatten“ als auch in Verbindung mit anderem 
Spielgerät zur Herstellung von kompetitiven Rankings.

Inzwischen ist die Freizeitnutzung von Spielautomaten einem engma- 
schigen Regelwerk unterworfen. Dieses Regelwerk wird im Zusammen-
hang spieltheoretischer und jugendschützerischer Diskussionen zumeist 
übersehen.

Stattdessen verbleiben Spieltheorien mehrheitlich in ihrer disziplintheo-
retischen Fundierung und blenden kommunikationstheoretische Ansätze 
aus oder verweisen sie auf eine Spieltheorie, die sich nur im themati-
schen Umfeld der „neuen Medien“ aufhält.

So stehen 

l	 psychologisch 

l	 phänomenologisch 

l	 sozialisationstheoretisch 

l	 materialistisch

l	 und kommunikationstheoretisch 

orientierte Spieltheorien unverbunden nebeneinander. Eine kommunika- 
tionstheoretische Orientierung müsste sich an die nachfolgenden Befund-
analysen halten. 

3.	� Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen im  
medialen Umfeld

Das Freizeitverhalten junger Menschen wird seit Mitte der 90er Jahre im 
Zusammenhang mit der wachsenden Verbreitung von PCs zunehmend 
von elektronischen Medien bestimmt. Die einschlägigen Studien [Stu-
dienreihen KIM 2008 und JIM 2009, hsg. vom Medienpädagogischen 
Forschungsverbund Südwest, einer Kooperation der Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und der Landeszentrale für 
Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) in Zusammenar-
beit mit der Medienforschung des Südwestrundfunks (SWR) zu Medi-
ennutzung und Freizeitverhalten KIM (Kinder, Information und Medien) 
und JIM (Jugend, Information und Multimedia)] belegen nicht nur eine 
nahezu 100-prozentige Zugangsmöglichkeit zu Fernsehprogrammen, 
sondern auch eine schnell zunehmende Versorgung der Haushal-
te mit DSL-Internet-Anschlüssen. Im europaweiten Vergleich (Studie: 
Young People in the European Digital Media Landscape, published
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by The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, 
Nordicom University of Gothenburg 2009) nimmt Deutschland bei der  
Internetreichweite allerdings nur einen mittleren Rang ein. Alle nor- 
dischen, west- und osteuropäischen Länder verfügen über höhere Inter- 
netzugangsraten, während die südeuropäischen Länder eine eher  
unterdurchschnittliche Marktdurchdringung aufweisen. Ein erhebli-
ches Freizeitbudget verbringen Kinder (6-13 Jahre) und Jugendliche  
(12-19 Jahre) mit Fernsehen und mit der Beschäftigung am Computer.  
Danach folgen Umgang mit dem Handy, surfen im Internet und Musik- 
hören. 

Bei der Kinder-Studie (KIM 2008) wurden Freizeitaktivitäten entspre-
chend der Zugehörigkeit zu den Milieus der Sinus-Studie erforscht. Zu 
den aufschlussreichsten Ergebnissen gehört, dass es bei den Freizeitak-
tivitäten nur wenig Milieuunterschiede gibt. Am Wichtigsten sind „Freun-
de treffen“, „draußen spielen“ und „fernsehen“. Kinder der Konsum-Ma-
terialisten fallen dadurch auf, dass sie sich für fast alle Themenbereiche 
nur unterdurchschnittlich begeistern können, vor allem für Schule, Tiere 
und Bücher. Computerspiele stehen insbesondere bei Experimentalis-
ten, Etablierten und Hedonisten höher im Kurs. 

Fernsehen gilt milieuübergreifend als wichtigstes Medium; Computer 
und Internet holen jedoch schnell auf. Jedes zweite Kind verfügt über ein  
eigenes Handy. Immer früher sammeln Kinder Erfahrungen mit dem In-
ternet. Dabei nutzen sie den Computer hauptsächlich für Spiele, aller-
dings mit großen geschlechtsspezifischen Unterschieden: Jungen ver-
bringen deutlich mehr Zeit mit Spielen als Mädchen. Während rund zwei 
Drittel der männlichen Kinder täglich oder mehrmals die Woche spie-
len, sind es bei den Mädchen nur ein Drittel. Auch besitzen Mädchen im 
Schnitt deutlich weniger Spiele als Jungen. Zu den beliebtesten Spielen  
dieser Altersgruppe gehören Super Mario, Die Sims und die Fußballsi-
mulation FIFA.

Die Anzahl der sog. „Intensivspieler“ bei den Kindern hat sich im Ver-
gleich zu den Vorjahren nicht vergrößert; allerdings nimmt sie mit stei-
gendem Alter deutlich zu. Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es 
erwartungsgemäß auch bei der Nutzung von Konsolenspielen: Fast die 
Hälfte der Jungen nutzt mindestens einmal wöchentlich die Spielkonso-
le. Bei den Mädchen ist es weniger als ein Drittel. 

Auch bei den Jugendlichen (JIM 2009) gehören soziale Kontakte zu den 
häufigsten Freizeitaktivitäten. Fast 90 Prozent treffen sich regelmäßig 
(„mehrmals die Woche“) mit ihrem Freundeskreis. Etwa 70 Prozent trei-
ben mehrmals wöchentlich Sport, wobei „Sporttreiben“ tendenziell eine 
eher männliche Aktivität darstellt, während Mädchen prozentual öfter 
„shoppen gehen“, sich eher kreativ beschäftigen und intensiver Biblio-
theken nutzen. 
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Bei der Mediennutzung führen Fernsehen und Internet zu nahe-
zu gleichen Teilen die Freizeitbeschäftigung an, gefolgt von Handy,  
Internet und Musikhören. 

Medienbeschäftigung in der Freizeit 2009

Fast die Hälfte der Nutzungszeit im Internet entfällt auf „Kommunika- 
tion“, der Rest verteilt sich fast gleichmäßig auf die Bereiche „Informa- 
tion“, „Spiele“ oder auf „Unterhaltungsangebote“ wie Musik, Videos oder 
Filme. Besonders intensiv (bei mehr als 70 Prozent) werden soziale Netz-
werke wie „schülerVZ“ oder „facebook“ nachgefragt. Dabei gibt es auch 
hier deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zu beachten: Compu-
ter, Internet und MP3-Player werden häufiger von Jungen genutzt. Auch 
Computerspiele sind eindeutig eine „Männerdomäne“, während Mädchen 
sich mehr mit dem Handy beschäftigen, mehr Radio und CDs hören, häu-
figer mit der Digitalkamera umgehen und öfter zum Buch greifen.

Mit steigendem Alter nimmt die Nutzung von Computer, Internet, Handy, 
MP3-Player und Radio zu, während Spielanwendungen auf dem PC so-
wie Konsolenspiele an Bedeutung verlieren. Auch die TV-Nutzung zeigt 
mit zunehmendem Alter eine abnehmende Tendenz. Geringe Abweichun-
gen bei der Mediennutzung ergeben sich im Vergleich der Milieus bzw. 
des Bildungsgrads: Jugendliche mit höherer formaler Bildung nutzen häu-
figer Computer, Internet, Radio, Tageszeitungen und Bücher, während 
bildungsfernere Schichten eher zu Musik-CDs, DVDs und Spielkonsolen 
tendieren.

Medienbeschäftigung in der Freizeit 2009
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Die höchste Medienbindung bei Jugendlichen beanspruchen Computer 
und Internet, vor Fernsehen und MP3-Player. Dabei zeigen männliche 
Jugendliche eine fast doppelt so hohe Bindung an den PC wie weibliche 
Jugendliche. 

Das größere Interesse männlicher Jugendlicher am PC wird im Wesent-
lichen hervorgerufen durch die bevorzugte Nutzung als Spielgerät. Nur 
noch 13 Prozent der Mädchen, jedoch fast 50 Prozent der Jungen nutzen 
nach Eintritt in die Pubertät den PC für Spiele. Anders gesagt: Die Hälfte 
der Mädchen, aber nur ein Fünftel der Jungen spielt nie. Die JIM-Studie 
zeigt demgegenüber auch: Die Nutzung des PC für Computerspiele be-
ansprucht entgegen verbreiteter subjektiver Wahrnehmung bei Jugend-
lichen nicht das größte Zeitbudget: Nur etwas mehr als ein Viertel nutzt 
den PC „täglich bzw. mehrmals pro Woche“ für Computerspiele. Dabei 
werden laut KIM-Befragung an Werktagen ca. 60 Minuten, an Wochenen-
den rund 75 Minuten pro Tag gespielt. 

Zu abweichenden, deutlich höheren täglichen Nutzungszeiten kommt 
dagegen eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachen (KFN) derzufolge 15-jährige Jungen im Durchschnitt werktags 
mehr als zwei Stunden und am Wochenende fast drei Stunden täglich mit 
Spielen am PC verbringen (KFN, Computerabhängigkeit im Kinder- und 
Jugendalter, Rehbein, Kleimann, Mößle, Hannover 2009). Die Hitliste der 
Mädchen wird angeführt vom Strategiespiel Die Sims. Männliche Jugend-
liche nennen am häufigsten Shooter, Rollen-, Renn- und Actionspiele wie 
FIFA-Fußball, Need for Speed, World of Warcraft sowie die in der päda- 
gogischen Debatte wegen vermeintlicher Gewalthaltigkeit und Suchtge-
fährdung besonders umstrittenen Spiele wie Counterstrike und Grand 
Theft Auto (GTA). Letztere sind auch fast immer Gegenstand der bei Jun-
gen zwischen 15 und 18 Jahren beliebten LAN-Partys, auf denen kleine 
oder auch große Gruppen ihre Rechner zu einem lokalen Netzwerk zu-
sammenschließen, um tage- und nächtelang gegeneinander zu spielen. 
Diese Spiele werden in Spielstätten nicht angeboten.

Folgt man den Ergebnissen der KFN-Studie, führt ausuferndes Spielen 
allein jedoch nicht monokausal zu Abhängigkeit. Hierfür sind weitere 
psychosoziale Dispositionen ausschlaggebend. Dennoch verstärken der 
Studie zufolge Online-Rollenspiele das Sucht-Risiko. Dies gelte vor al-
lem für World of Warcraft, das weltweit mehr als 11 Millionen Menschen 
spielen. Mit Blick auf das erhöhte Sucht-Risiko und auf einen vermuteten 
Wirkungszusammenhang von virtuellem Umgang mit Gewalt und realer 
Gewaltbereitschaft wird vereinzelt gefordert, die Altersfreigabe für gewalt-
haltige Action- und Shooterspiele von 12 bzw. 16 Jahren auf 18 Jahre 
heraufzusetzen.

Unabhängig von den abweichenden Ergebnissen der Studien, die nicht 
zuletzt auf unterschiedliche Befragungsdesigns zurückzuführen sein dürf-
ten, wird deutlich, dass Computerspiele ein wichtiger Bestandteil der Ju-
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gendkultur geworden sind und vor allem bei männlichen Jugendlichen 
große Freizeitbudgets beanspruchen. Eltern und Erzieher stehen diesem 
Phänomen nicht selten mit Ratlosigkeit oder Verunsicherung gegenüber. 
In der Regel können sie die Inhalte von PC-Spielen nicht beurteilen. Aus-
einandersetzungen und Konflikte entwickeln sich zumeist um die tägliche 
oder wöchentliche Spieldauer, um Altersfreigaben und um vermeintliche 
Zusammenhänge zwischen virtueller und realer Gewalt im Zusammen-
hang mit Amokläufen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zur 
Verunsicherung trägt bei, dass Medien häufiger über vermeintlich sozial 
unverträgliche Auswirkungen des Computerspielens berichten (Inaktivi-
tät, Vereinsamung, Aggressionsstau, Amok).

Zu ernüchternden Ergebnissen kommt die JIM-Studie bei der Befragung 
zu Altersbegrenzungen bei Computerspielen. Zwar sind die Alterskenn-
zeichnungen der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) nahezu 
durchgängig bekannt, zugleich geben aber fast zwei Drittel der Jugend-
lichen an, die Alterskennzeichnung auf Computer- oder Konsolenspielen 
umgangen bzw. schon einmal Spiele gespielt zu haben, für die sie eigent-
lich noch zu jung sind. Vor allem Jungen setzten sich über die Vorgaben 
des Jugendschutzes hinweg. Die Skrupel sind bei Gymnasiasten gerin-
ger als bei Hauptschülern. Zumeist werden die Altersgrenzen umgangen, 
indem die Spiele über Freunde, das Internet oder durch mangelhafte Auf-
sicht im Handel bezogen werden. Bei einem Viertel der Befragten helfen 
auch die Eltern bei der Umgehung der Altersgrenzen.



17

III.	�SOZIALKONZEPT FÜR DEN SPIELER- UND  
JUGENDSCHUTZ – ERKENNTNISGRUNDLAGEN 
UND MASSNAHMENKATALOG

1.	� Untersuchungen zu den Ursachen und zum Umfang  
pathologischen Spielverhaltens

Anfang der 80er Jahre wurden die Anbieter von Glücks- und Gewinn-
spielen in Deutschland vor allem auch aufgrund einer Dissertation von 
Gerhard Meyer, später Professor an der Universität Bremen, erstmals 
mit dem Stichwort „Spielsucht“ konfrontiert. Die nachfolgende Diskussion 
 wurde zunächst auf der Grundlage von Vermutungen, nicht auf der Ba-
sis klarer Erkenntnisse geführt. Emotionen dominierten. Die wesentliche 
Frage, wie nämlich den Betroffenen geholfen werden könne, kam in der 
frühen Phase der Diskussion zu kurz. Unterstützt auch vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) entschloss sich daher die 
gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft schon in der ersten Hälfte 
der 80er Jahre unter hohen finanziellen Aufwendungen wissenschaftliche 
Studien bzw. Untersuchungen zu fördern, die mehr Klarheit in den ge-
samten Sachverhalt bringen sollten. Insbesondere sollte der Begriff des 
problematischen bzw. pathologischen Spielverhaltens präzisiert, die Ur-
sachen und der Umfang der Problematik untersucht und letztlich Präven-
tions- bzw. Hilfsangebote entwickelt werden. Es ging um die Förderung 
der Grundlagenforschung, erste wissenschaftliche Untersuchungen des 
Spielverhaltens und die Erarbeitung wirksamer Behandlungsansätze. 

Förderung der Grundlagenforschung

Zwischen 1983 und 1991 bearbeitete Prof. Dr. Johannes C. Brengel-
mann, international renommierter Verhaltenspsychologe und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München, auf Anregung der gewerb-
lichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft Fragestellungen zum proble-
matischen Spielverhalten. Prof. Brengelmann untersuchte differenziert 
Ursachen des krankhaften Spielverhaltens und zeigte auf, dass in erster 
Linie anlagebedingte und umweltbezogene Faktoren verantwortlich sind. 

Im Laufe der Jahre erschienen weitere Forschungsergebnisse, auch aus 
dem internationalen Bereich. Deutlich wurde, dass es verschiedene Ri-
sikofaktoren gibt, die die Anfälligkeit für die Entwicklung pathologischer 
Formen des Glücks- und Gewinnspiels erhöhen. Dazu gehören u. a. ge-
netische Einflüsse, Persönlichkeitsauffälligkeiten (wie hohe Impulsivität 
und deviantes Verhalten), frühkindliche negative Erlebnisse und Stress-
faktoren. Pathologisches Spielen kann z. B. Folge einer fehlgeleiteten 
„Selbsttherapie“ psychosozialer Störungen oder von Impulskontrollstö-
rungen sein.
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Erste wissenschaftliche Untersuchung des Spielverhaltens

Im Rahmen von Längsschnittstudien, die von der gewerblichen Unterhal-
tungsautomatenwirtschaft gefördert wurden, untersuchte das Institut für 
Therapieforschung (IFT), München, zwischen 1984 und 1997 den Um-
fang des problematischen Spielverhaltens in Deutschland und Verände-
rungen des Spielverhaltens im Zeitablauf. Besonderes Augenmerk wurde 
auf die Frage gerichtet, ob das Spielen zunimmt. Drei Hauptergebnisse 
lassen sich festhalten:

l	� Die Parameter zum Spielverhalten in der Bevölkerung ändern sich im 
Zeitablauf nicht wesentlich. Heute von einer „neuen Spielergeneration“ 
zu sprechen, ist umstritten. Allerdings hat in der jüngeren Vergangen-
heit der Anteil weiblicher Spielgäste in gewerblichen Spielstätten zuge-
nommen.

l	� Vielspielen führt nicht automatisch zu spielbezogenen Störungen.

l	� Die Zahl pathologischer Spieler in Deutschland ist nicht zu vernachläs-
sigen, aber deutlich geringer als ursprünglich angenommen.

Erarbeitung wirksamer Behandlungsansätze

Die „klassische“ Behandlung eines Spielers mit krankhaftem Spielver-
halten, nämlich eine primär abstinenzorientierte Therapie, dringt häufig 
nicht bis zum Kern der Erkrankung vor. Dies ist eine wesentliche Erkennt-
nis der Arbeiten von Prof. Dr. med. Iver Hand, dem langjährigen Leiter 
der Verhaltenstherapie-Ambulanz des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf. I. Hand geht bei seinen Behandlungsansätzen gerade nicht 
primär abstinenzorientiert vor, sondern ursachenbezogen. Exzessives 
Spielen wird auf Veranlagungen bzw. auf Fehler in der Lebensführung 
zurückgeführt. Die Ursachen müssen gesucht und abgebaut werden. 
Im Ergebnis der Behandlungsgespräche stellt sich häufig heraus, dass  
Störungen bzw. Probleme auch mit Schwierigkeiten im familiären bzw. 
beruflichen Umfeld zusammenhängen.

Aktuelle Forschungsergebnisse zum Umfang des  
pathologischen Spielens

Wie bereits dargelegt, dient das Spiel im Rahmen der Freizeitgestaltung 
der Entspannung, der Ablenkung und der Unterhaltung. Für die weit 
überwiegende Mehrzahl der erwachsenen Bevölkerung (> 99 %) ist es 
„spannend“, Gewinnsituationen zu erleben. Dies bestätigen aktuelle epi-
demiologische Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA), im Auftrag des Deutschen Lotto- und Totoblocks sowie des 
Instituts für Therapieforschung (IFT) im Auftrag des Bundesgesundheits-
ministeriums:
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l	� Nach nahezu übereinstimmenden Ergebnissen der BZgA (Untersu-
chungszeitraum August bis November 2007) und des IFT (2006) müs-
sen bezogen auf 19 Glücks- und Gewinnspielformen etwa 104.000 Per-
sonen (= 0,2 % der erwachsenen Bevölkerung von 54 Mio. Menschen) 
als pathologische Spieler bezeichnet werden. Damit liegt Deutschland 
am unteren Ende der in wissenschaftlichen Studien für Europa festge-
stellten Bandbreite von 0,15 bis 1,7 % krankhafter Spieler der erwach-
senen Bevölkerung des jeweiligen Staates (G. Bühringer in Zeitschrift 
SUCHT, November 2007, S. 297).

l	� Anfang 2010 wurde von der BZgA eine zweite Studie (Untersuchungs-
zeitraum: März bis Mai 2009) vorgelegt, die im Wesentlichen die Ergeb-
nisse der ersten Studie aus dem Jahr 2007 bestätigt.

l	� Von den ca. 104.000 pathologischen Spielern entfallen 31.304 (= ca. 
30 % von 104.000) auf gewerblich betriebene Geld-Gewinn-Spiel-Ge-
räte (GGSG).

l	� Von den 104.000 pathologischen Spielern entfallen auf Spielbanken 
25.848 Personen, auf Sportwetten 23.765 und auf Lotto ca. 12.241 
Personen (Anlage 1). 

l	� Ungeachtet der wissenschaftlich belegten Fakten wird immer wieder 
behauptet bzw. suggeriert, dass 70 bis 80 % der pathologischen Spie-
ler an GGSG spielen. Dies ist unzutreffend. Richtig ist, dass 72,8 % der 
ca. 7.300 im Jahr 2008 in den bundesweit 934 Suchtberatungsstellen 
hilfesuchenden Spieler (= ca. 5.300 Personen) angaben, hauptsächlich 
an GGSG zu spielen.

Das IFT begründet in seiner Studie, die im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Gesundheit erarbeitet wurde, warum der Anteil von Spielern an 
GGSG unter denjenigen, die ambulante Beratungsangebote in Anspruch 
nehmen, so hoch ist: Das Institut vermutet, dass Spieler anderer Glücks-
spiele andere Behandlungsmöglichkeiten aufsuchen, subjektiv ihren 
Handlungsbedarf geringer einschätzen oder dass die Differenzialdiagno-
se nach der Art des dominierenden Glücksspiels in den Einrichtungen 
nicht präzise genug erfolgt (Zeitschrift SUCHT, November 2007, Seite 
303). Wesentlich ist sicherlich auch die spätestens seit 1996 in die Front-
scheiben aller mehr als 200.000 gewerblich betriebenen GGSG lückenlos 
und unauswechselbar eingedruckte Info-Telefonnummer 01801-372700, 
durch die auf die Beratungsangebote der BZgA hingewiesen wird. 

2.	 Maßnahmenpaket des Sozialkonzepts

Grundlage des Sozialkonzepts der Unterhaltungsautomatenwirtschaft 
sind nicht nur die zahlreichen für diesen Wirtschaftsbereich geltenden 
gesetzlichen und unternormativen Regelungen, sondern auch die bereits
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seit Mitte der 80er Jahre verstärkt entwickelten Freiwilligen Selbstbe-
schränkenden Maßnahmen des Berufsstandes. Zum aktuellen Maßnah-
menkatalog gehören:

Aktivierung der Selbsthilfe zur Bewältigung potenzieller  
Probleme

Bei einer entsprechenden Gestaltung der Rahmenbedingungen für 
Glücks- und Gewinnspiele, einhergehend mit auf Prävention zielender 
Information und Aufklärung von Spielgästen, soll ein Teil der durch über-
mäßiges Glücks- und Gewinnspielen möglicherweise verursachten Pro- 
bleme verhindert werden. Unter diesem Gesichtspunkt sagten die Verbän-
de der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft der Universität  
Bremen im Dezember 2000 die Förderung entsprechender Forschungen 
zu. Mit den Forschungen wurde Prof. Dr. Gerhard Meyer beauftragt. Das 
Forschungsprojekt zielte auf die Entwicklung und Evaluation eines Selbst-
hilfemanuals für Spieler mit problematischem Spielverhalten. Das Manu-
al wurde Grundlage für Materialien zur Spieleraufklärung, wie sie gem.  
§ 6 Abs. 4 SpielV seit dem 1. Januar 2006 vorgeschrieben sind. Den Spie-
lern wird eine Anleitung an die Hand gegeben, um potenzielle Probleme 
beim Spielen an GGSG erkennen und möglicherweise auch bewältigen 
zu können.

Plakate und Informationsschriften
Durch Plakate, die Verbände bzw. Unternehmensgruppen der gewerbli-
chen Unterhaltungsautomatenwirtschaft auf der Basis insbesondere der 
Arbeiten von Gerhard Meyer entwickelt haben, werden sowohl Spielgäste 
als auch Mitarbeiter von Spielstätten für die Problematik des Vielspielens 
sensibilisiert. Die Plakate ergänzen die in § 6 Abs. 4 SpielV vorgeschrie-
benen Informationsschriften (Anlage 2). Die gewerbliche Unterhaltungs-
automatenwirtschaft begrüßt es ausdrücklich, dass die BZgA in aktuellen 
Informationsschriften („Glücksspielsucht – erste Hilfe für Angehörige“ so-
wie „Total verzockt?! – Infos zur Glücksspielsucht für Jugendliche und 
junge Erwachsene“) die Problematik exzessiven Spielens objektiv und 
für nahezu alle Glücks- und Gewinnspiele, die in Deutschland angeboten 
werden, darstellt.

Warnhinweise an GGSG
In einer Freiwilligen Selbstbeschränkenden Vereinbarung* hat die gewerb-
liche Unterhaltungsautomatenwirtschaft bereits am 15. November 1989 
beschlossen, an allen gewerblich betriebenen GGSG Hinweise (1) zu pro-
blematischem Spielverhalten und (2) zum Jugendschutz sowie (3) eine

*   Die Freiwillige Selbstbeschränkende Vereinbarung vom 15. November 1989 wurde zum 
01. Januar 2006 gekündigt, da die Maßnahmen in die Fünfte Verordnung zur Änderung der 
SpielV übernommen worden sind.
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Info-Telefonnummer für eine persönliche Erstberatung anzubringen. Spä-
testens seit 1996 sind in die Frontscheiben aller am Markt befindlichen 
über 200.000 GGSG die Hinweise sowie die Info-Telefonnummer lücken-
los und unauswechselbar eingedruckt. Mittels dieser optischen Hilfe wird 
– ähnlich wie bei entsprechenden Warnhinweisen auf Zigarettenschach-
teln – plakativ verdeutlicht, dass übermäßiges Spielen keine Lösung für 
persönliche Probleme darstellt. Die Piktogramme (Anlage 3) befinden sich
in der Regel in Augenhöhe nahe dem Münzeinwurf. Sie sind damit deut-
lich sichtbar und nachhaltig wahrnehmbar. Das ist einmalig in Europa. 
Die zunächst freiwillig verwendeten Piktogramme an den GGSG sind seit  
dem 1. Januar 2006 gemäß § 6 Abs. 4 SpielV verbindlich vorgeschrieben. 

Info-Telefonnummer 01801-372700

Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft hat bereits 1989 die 
Initiative ergriffen, mit einer bundesweit einheitlichen Info-Telefonnummer 
dem Spielerschutz besser als zuvor gerecht zu werden. Die Info-Tele-
fonnummer 01801-372700 ist seit Mai 2000 bei der BZgA aufgeschaltet. 
Spieler mit problematischem Spielverhalten sowie deren Angehörige ha-
ben die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes mit einem geschulten 
Berater der BZgA (Anlage 4). Die am 01. Januar 2006 in Kraft getretene 
5. Verordnung zur Änderung der SpielV schreibt die Info-Telefonnummer 
in § 6 Abs. 4 SpielV verbindlich vor. Verschiedene Gesellschaften des 
deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) benutzen seit 2006 die von der 
Automatenwirtschaft eingerichtete Info-Telefonnummer 01801-372700. 
Im November 2007 schaltete die BZgA für den DLTB die eigene Info- 
Telefonnummer 0800-1372700. Eine einheitliche, bei einer ausgewie-
senen und neutralen Institution aufgeschaltete Info-Telefonnummer für 
Spieler in Spielbanken und deren Angehörige existiert nicht. 

Niederschwellige Hilfs- und Beratungsangebote

Aktuell sind die Verbände und verschiedene Unternehmen der Unterhal-
tungsautomatenwirtschaft dabei, niederschwellige Hilfs- und Beratungs-
angebote zu entwickeln und vor Ort zu testen, z. B. auch unter Einsatz 
von Präventionsbeauftragten. Derartige Maßnahmen wurden von dem 
kanadischen Wissenschaftler Robert Ladouceur in wissenschaftlichen 
Abhandlungen bereits zu Beginn des laufenden Jahrtausendes thema-
tisiert. 

Spielpause

Seit Anfang der 90er Jahre schalten GGSG aufgrund der Freiwilligen 
Selbstbeschränkenden Vereinbarung der gewerblichen Unterhaltungs-
automatenwirtschaft nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels für 
drei Minuten automatisch ab. Die Spielpause soll dem länger spielenden 
Spielgast die Möglichkeit zum „Abkühlen“ und Hinterfragen seines eige-
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nen Spielverhaltens geben. Seit 1. Januar 2006 ist eine Spielpause von 
mindestens fünf Minuten nach einer Stunde Spielbetrieb gem. § 13 Abs. 1  
Nr. 5 SpielV verbindlich vorgeschrieben. 

Zweiergruppenaufstellung

In der Freiwilligen Selbstbeschränkenden Vereinbarung vom 15. Novem-
ber 1989 hat sich die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft auch 
verbindlich zu einer „Zweiergruppenaufstellung“ von GGSG verpflichtet. 
Diese wurde flächendeckend umgesetzt. Problemspieler sollen vom 
gleichzeitigen Bespielen von mehr als zwei GGSG abgehalten werden. 
Seit 1. Januar 2006 ist die Zweiergruppenaufstellung in § 3 Abs. 2 SpielV 
verbindlich vorgeschrieben. Im Rahmen der Aktion „Vorbildliche Spielstät-
te“ wird im Auftrag aller Spitzenverbände der deutschen Unterhaltungs-
automatenwirtschaft von der AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info 
GmbH u.  a. auch die Zweiergruppenaufstellung von GGSG kontrolliert.

Jugendschutz

Jungen Menschen unter 18 Jahren ist der Aufenthalt in Spielstätten so-
wie das Spielen an GGSG gemäß § 6 JuSchG untersagt. Signifikante 
Verstöße sind nicht bekannt. Die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen 
werden nach übereinstimmender Auffassung der zuständigen Aufsichts-
behörden in Spielstätten strikt eingehalten. Das Servicepersonal in den 
Spielstätten wird regelmäßig instruiert sowie weitergebildet (Anlage 5) 
und nimmt seine Aufsichtspflichten in vollem Umfang wahr. Wenn es zwei-
felhaft ist, ob ein Gast in einer Spielstätte 18 Jahre alt ist, wird er gebeten, 
sich mit einem Lichtbilddokument zu legitimieren. In Gaststätten wird der 
Jugendschutz gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 SpielV bei bis zu zwei GGSG 
durch ständige Aufsicht, bei drei GGSG durch zusätzliche technische Si-
cherungsmaßnahmen an den Geräten sichergestellt. Auf der Grundlage 
dieser rechtlichen Rahmenbedingungen geht eine Suchtdiskussion, die 
sich auf den Jugendschutz beruft, im Falle der Spielstätten in die Irre. 

Kein Alkohol in Spielstätten

Auf Anregung der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft wur-
de bereits im Dezember 1985 die Vorschrift in die SpielV aufgenommen, 
dass in Spielhallen kein Alkohol ausgeschenkt werden darf (§ 3 Abs. 3 
SpielV) – Anlage 6. 

Selbstordnungsmaßnahme „Roter Brief“

Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft bekennt sich zum 
„Fair Play“! Bereits 1994 wurde die Aktion „Roter Brief“ eingerichtet. Mit-
tels dieser Selbstregulierungsmaßnahme wird wirksam gegen „schwarze 
Schafe“ vorgegangen. Hinweise auf illegales Glücksspiel in Spielstät-
ten (Anlage 7) werden von verdeckten Ermittlern überprüft. Bestätigt 
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sich ein Fehlverhalten, so wird über die Zentrale zur Bekämpfung un-
lauteren Wettbewerbs mit Mitteln des Wettbewerbsrechts vorgegangen. 
In besonders schweren und wiederholten Fällen illegalen Glücksspiels  
werden Ordnungswidrigkeitenmaßnahmen bzw. sogar Strafverfahren 
eingeleitet.

Alle Anbieter von Glücks- und Gewinnspielen sind damit aufgerufen, ge-
meinsam gegen illegale Spielangebote vorzugehen. Die gewerbliche Un-
terhaltungsautomatenwirtschaft unterstützt dies ausdrücklich. 

Seminare für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von  
Gewerbe- und Ordnungsämtern

Zur Optimierung der gegen illegales Glücksspiel gerichteten Maßnahmen, 
auch im Zusammenhang mit der Aktion „Roter Brief“, führt die AWI Auto-
maten-Wirtschaftsverbände-Info GmbH im Auftrag der Spitzenverbände 
der Unterhaltungsautomatenwirtschaft Informationsveranstaltungen für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gewerbe- und Ordnungsämter sowie 
für Polizeibeamte in verschiedenen Bundesländern durch. Hierbei wird 
durch Experten z. B. über die Vorschriften der am 01. Januar 2006 in Kraft 
getretenen SpielV sowie über die neuesten technischen Entwicklungen 
von Geldspielgeräten und sonstigen Spielgeräten informiert. Diese Maß-
nahmen erfolgen in Abstimmung mit den Industrie- und Handelskammern 
sowie mit den Länderwirtschaftsministerien.

Seit 2008 gibt es eigenständige Ausbildungsberufe in der Automa-
tenwirschaft, [1] die Fachkraft für Automatenservice und [2] den/die 
Automatenfachmann/-frau (siehe auch S. 24). Fragen des Spieler- und 
Jugendschutzes sind Ausbildungsbestandteil.

Schulung des Personals

Ein wichtiges Element im Zusammenhang mit dem Spielerschutz ist die 
Fort- und Weiterbildung des Personals. Zahlreiche Spielstätten-Betreiber 
unterweisen ihre Mitarbeiter sehr intensiv mit dem Ziel, problematische 
Spieler frühzeitig zu erkennen. Die Schulung des Personals wurde 1997 
neutral und professionell von der Weiterbildungsgesellschaft der IHK 
Bonn/Rhein-Sieg im Zusammenhang mit Zertifikatslehrgängen übernom-
men.

Professionalisierung des Personals in Ausbildung und 
Fortbildung

Die kommerzielle Erfolgsgeschichte der Unterhaltungsautomatenwirt-
schaft verläuft parallel zu der Erfolgsgeschichte der mittelständischen 
Wirtschaft in der Bundesrepublik, sie ist Bestandteil und Spiegelbild einer 
systemischen Fortschrittsidee, die in den 60er, 70er und 80er Jahren des 
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vorigen Jahrhunderts nahezu grenzenlos erschien. Die Ausbildungs- und 
Fortbildungsbereitschaft ist mit diesem Prozess wirtschaftlicher Prosperi-
tät eng verbunden.

Ähnlich wie andere Dienstleistungsbranchen hat die Unterhaltungsauto-
matenwirtschaft spätestens in den beginnenden 90er Jahren realisiert, 
dass für die Tätigkeit in der Branche eine spezifische kaufmännische und 
gewerblich-technische Kompetenz erforderlich ist.

Erste Professionalisierungsangebote durch Weiterbildung erfolgen – wie 
vorstehend ungesprochen – seit 1994 in Zusammenarbeit mit der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg; in ihnen sind schon damals 
Berufsbilder konzeptionell vorgedacht worden. Seither haben zum Beispiel 
über 150 Mitarbeiter aus Automatenunternehmen an IHK-Lehrgängen für 
die „Zusatzqualifikation für Auszubildende in der Automatenwirtschaft“ 
teilgenommen; derzeit wird der 10. Lehrgang mit 18 Teilnehmern aus-
gerichtet, der nach 120 Unterrichtsstunden sowie einer schriftlichen und 
mündlichen Prüfung vor der IHK Bonn/Rhein-Sieg im Frühjahr 2010 ab-
geschlossen werden wird. Hinzu kommen innerbetriebliche Maßnahmen.

Die Sicherheit von Kompetenz und ökonomischer Stabilität kann nur 
durch Professionalisierung und Professionalität sichergestellt werden. 
Demzufolge wird Weiterbildung schon frühzeitig den drei Zielen zugeord-
net:

l	 Sicherung eines qualifizierten Mitarbeiterpotenzials im Arbeitsmarkt

l	� Nachwuchsförderung auch im Sinne einer problemlosen Unterneh-
mensnachfolge

l	� Image-Verbesserung und Förderung der Akzeptanz der Branche in der 
Gesellschaft.

Diese Weiterbildungsmaßnahmen, die die Fortbildungsbereitschaft der 
Branche unterstreichen und das Engagement der selbstorganisierten 
Wirtschaft belegen, konnten das Defizit einer systematischen und vor al-
lem flächendeckenden Ausbildung im dualen Berufsbildungssystem nicht 
ausgleichen.

Nach lange währenden und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen 
einschließenden Diskussionen hat der zuständige Bundesminister 
für Wirtschaft und Technologie nach Anhörung des Hauptausschus-
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung und im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Da-
tum vom 8.1.2008 die Verordnung über die Entwicklung und Erpro-
bung der Berufsausbildung in der Automatenwirtschaft erlassen. In  
§ 4 der Verordnung wird festgelegt: „Die Ausbildung dauert im Ausbil-
dungsberuf Fachkraft für Automatenservice zwei Jahre, im Ausbildungs-
beruf Automatenfachmann/Automatenfachfrau drei Jahre.“
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Der Gesetzgeber hat solchermaßen zwei Ausbildungsberufe beschlos-
sen und diese speziell auf die Aufgaben und Ausbildungserfordernisse in 
der Automatenwirtschaft ausgerichtet (Anlage 8); er hat darüber hinaus 
– und das gilt für alle staatlich verordneten Berufsbilder – einen Vertrau-
ensbeweis in die Sachkompetenz der Branche ausgesprochen.
Der der Verordnung beigefügte Rahmenplan, der u. a. im Verbund mit der 
Kultusministerkonferenz (KMK) auch die flächendeckende Versorgung 
durch das berufliche Schulwesen regelt, lässt darüber hinaus bereits  
Ausbildungsgegenstände erkennen, die nicht nur bei materiell-instru- 
mentellen Fertigkeiten liegen.
So kann die Vorschrift, dass der Rechtsrahmen des Jugendschut-
zes im Unterrichtsplan curricular verbindlich zu berücksichtigen ist, 
auch für Module über das sozialethische Selbstverständnis und das 
durch Normen und Werte begründete Berufsbild genutzt werden.
Über derartige Chancen lässt sich vorerst noch nichts Verbindliches aus-
sagen, da die Curricula im „Prozess rollender Reform“ erst mit dem Be-
ginn des 1. Schul- und Ausbildungsjahres ab September 2009 ausformu-
liert werden (Anlage 9).

Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und  
Selbsthilfeeinrichtungen

Vertreter der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft nehmen  
an Diskussionen im Rahmen von „Runden Tischen“ teil. So z. B. seit 1999 
an Gesprächsrunden, die durch den Regierungspräsidenten von Arns-
berg moderiert wurden. Im Jahr 2003 hat die Hamburgische Gesund-
heitsbehörde einen „Runden Tisch Glücksspielsucht“ eingerichtet, an 
dem sich neben der Automatenwirtschaft auch Vertreter der Spielbanken 
und der mit der Suchtbekämpfung befassten Verbände beteiligten. Die 
Gespräche dienen dem Informationsaustausch, dem wechselseitigen 
Verständnis und der Förderung von Maßnahmen zur Prävention pro- 
blematischen Spielverhaltens. Dies erfolgt im Dialog zwischen Politik, 
allen Anbietern von Glücks- und Gewinnspielen, der Wissenschaft und 
Selbsthilfeeinrichtungen. 
Auch sonstigen Einladungen zu Gesprächen, z. B. im Rahmen von An-
hörungen des Bundestages oder von Landtagen sowie von Informations-
veranstaltungen der aufgrund des GlüStV gegründeten Landesstellen 
Glücksspielsucht verschließt sich die gewerbliche Unterhaltungsautoma-
tenwirtschaft nicht. Die kritische Reflexion des unternehmerischen Han-
delns und etwaiger Risiken für entsprechend prädisponierte Spielgäste 
nimmt die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft sehr ernst.

Stiftung Kinderfamilien-Hilfe
Neben den freiwilligen Maßnahmen, die von der gesamten gewerblichen 
Unterhaltungsautomatenwirtschaft über ihre Verbände und Organisatio-
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nen garantiert werden, gibt es auch Beispiele für das Engagement ein-
zelner Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen. So hat z. B. die Un-
ternehmensgruppe Gauselmann am 10. November 2008 die Stiftung 
Kinderfamilien-Hilfe ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist die kurzfris-
tige und unbürokratische Unterstützung von Minderjährigen in Nordrhein-
Westfalen, die temporär durch eine übertriebene Spielleidenschaft ihrer 
Eltern oder eines Elternteils an gewerblich betriebenen GGSG in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten sind (Anlage 10).

Europa/EUROMAT

Der europäische Dachverband EUROMAT, mit Sitz in Brüssel, in dem 23 
Verbände der Unterhaltungsautomatenwirtschaft aus 20 Mitgliedsstaaten 
organisiert sind, hat die Aktivitäten der deutschen Unterhaltungsautoma-
tenwirtschaft zum Spieler- und Jugendschutz, insbesondere die auf Prä-
vention zielenden Maßnahmen, als beispielhaft gewürdigt.

Die Kooperation von Staat und Gesellschaft in der Form  
regulierter Selbstregulation (Ko-Regulation) am Beispiel 
der ASK

Die Gründung der Freiwilligen Automaten-Selbst-Kontrolle (ASK) und da-
mit die sichtbare Selbstverpflichtung der Spitzenverbände der deutschen 
Unterhaltungsautomatenwirtschaft für den rechtlichen und pädagogi-
schen Jugendschutz speziell bei Aufstellung und Betrieb von münzbetä-
tigten Bildschirmspielgeräten geht auf das Jahr 1982 zurück. Das Spiel 
Lover Boy, von einem Nichtverbandsmitglied leichtfertig auf den Markt 
gebracht, hatte eine jugendschutz- und medienpolitische Diskussion aus-
gelöst, die eine Abwehr gegenüber solchen Spielinhalten einforderte, die 
für Kinder und Jugendliche als entwicklungsbeeinträchtigend angesehen 
wurden. Das dafür ins Leben gerufene Instrument, zunächst als Freiwil-
lige Automaten-Selbst-Kontrolle bezeichnet, hat die in Spielstätten und 
Gaststätten aufgestellten münzbetriebenen Unterhaltungsautomaten hin-
sichtlich ihrer Eignung oder Nichteignung für Jugendliche bewertet und 
dabei die gesetzlichen Maßgaben, wie das Gesetz über die „Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften“ (später „Medien“ statt „Schriften“), das 
„Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“ und das gesell-
schaftliche Normbewusstsein des Grundrechtskatalogs, zugrunde gelegt. 
Darüber hinaus hat sich die Prüfung von Unterhaltungsautomaten vor al-
lem auf den medienwissenschaftlichen, medienpädagogischen und me-
dienpsychologischen Sachverstand und die gesellschaftliche Diskussion 
über das Spannungsfeld zwischen Liberalität und Restriktion bezogen. 
Ein aus diesem Selbstverständnis der ASK erwachsenes Prüfungs- und 
Bewertungsschema, das Inhalte und Formen der Spiele und ihre Prä-
sentation klassifiziert, hat sich auch nach den neuen Regelungen des 
Jugendschutzgesetzes (JuSchG) als weithin anwendbar erwiesen. Ins-
gesamt lag der Freiwilligen Automaten-Selbst-Kontrolle das Vertrauen in 
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die Selbstregulation der Gesellschaft und in die Fähigkeit zugrunde, ge-
genüber staatlichen Maßnahmen als „Korrektiv und Ergänzung“ wirken 
zu können.

Mit dem JuSchG (i. d. F. vom 23. 07. 2002, das am 01. 04. 2003 in Kraft 
getreten ist) wird die ASK unter Fortfall des Zusatzes „Freiwillige“, als 
Selbstkontrollorganisation im Sinne des § 14 JuSchG umstrukturiert und 
weiter geführt. Unter Einschluß der Änderungen läßt sich das Profil der 
ASK wie folgt charakterisieren:

l	� Die ASK versteht sich als Instrument der regulierten Selbstregulation 
oder Ko-Regulation. In der Ko-Regulation tritt neben die gesellschaft-
liche Repräsentanz im Pluralismus-Konstrukt noch die staatliche Kor-
rektivfunktion, die dem Prüfungsakt erst die Legitimation im staatlichen 
Jugendschutz verleiht. Durch ein mit den Obersten Landesjugendbe-
hörden abgestimmtes Verfahren werden die Entscheidungen der ASK 
durch ihre Übernahme durch den ständigen Vertreter der obersten Lan-
desjugendbehörde zu Verwaltungsakten.

l	� Die ASK-Kommission als Prüfungsgremium ist nach dem sozialstaat-
lichen Pluralismus-Gebot zusammengesetzt, wobei allerdings wegen 
des speziellen Prüfauftrages der Pluralismus insofern „eingegrenzt“ 
ist, als die, die Gesellschaft repräsentierenden Vertreter nur aus den 
Teilbereichen der Gesellschaft zu nominieren sind, die für eine plura-
listische Bewertung konstitutiv sind: die Wissenschaft, die Medienpä- 
dagogik, die Kirchen und die Anbieter (Branche). Vorsitzender der ASK-
Kommission ist ein Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden, der 
gleichzeitig ständiger Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden  
bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist. 

l	� Die ASK orientiert sich im Sinne der gesetzlichen und rechtlichen 
Arbeitsgrundlagen

	 (1) � am Jugendschutzgesetz mit der inzwischen erfolgten Änderung der  
§ 15 Abs. 2 (schwere Jugendgefährdung) sowie § 18 Abs. 1 (einfa-
che Jugendgefährdung) 

	 (2)  am Strafgesetzbuch

	 (3)  an den Grundsätzen der ASK

	 (4) � an der Verfahrensordnung der ASK-Kommission und der Schlich-
tungsstelle. 

l	� Die ASK prüft auf Antrag münzbetriebene Bildschirmspielgeräte nach 
dem Grad ihrer möglichen Gefährdung oder Beeinträchtigung von  
Jugendlichen und ordnet darauf aufbauend die Spiele den folgenden 
Alterskennzeichnungen gem. § 14 Abs. 2 JuSchG zu: 

	 ‚  Freigegeben ohne Altersbeschränkung

	 ‚  Freigegeben ab sechs Jahren



28

	 ‚  Freigegeben ab zwölf Jahren

	 ‚  Freigegeben ab sechzehn Jahren

	 ‚  Keine Jugendfreigabe.

	� Die diesen Altersgruppen entsprechenden Plaketten, unterschiedlich in 
Farbe und genormt in der Größe, sind deutlich sichtbar am Bildschirm-
spielgerät anzubringen.

l	� Die ASK hat ihre Gremien und deren Zuständigkeiten – in Übereinstim-
mung mit dem JuSchG und in Vereinbarung mit dem zum Zeitpunkt  
des Inkrafttretens des JuSchG federführenden Ministerium für Ju-
gend des Landes Rheinland-Pfalz – neu geordnet. Es gibt nunmehr 
die ASK-Kommission, die die gesetzlich vorgeschriebene Begutach-
tung der Geräte und die Alterskennzeichnung wahrnimmt. Weiterhin 
den Jugendschutzpolitischen Beirat, der die gesellschafts-, sozial- und 
jugendschutzpolitische Entwicklung verfolgt und in die Arbeit der ASK 
einfließen lassen soll sowie an der Weiterentwicklung der Prüfkriterien 
mitarbeitet. Schließlich noch den Branchenbeirat, der die technologi-
sche Weiterentwicklung der Geräte vermittelt und die verbandspoliti-
schen Positionen zur Sprache bringen kann sowie eine Schlichtungs-
stelle, die in Streitfällen über das Prüfergebnis moderieren soll.

Die ASK hat sich im Rahmen ihres Auftrages bewährt. Die Akzeptanz der 
regulierten Selbstregulation ist bei allen Beteiligten unstrittig und die Auto-
matenunternehmer profitieren von einer Rechtssicherheit, die im Zusam-
menhang mit dem am 01.04.2003 in Kraft getretenen JuSchG erst seit  
7 Jahren besteht.

Dass es bislang kein Verfahren vor der Schlichtungsstelle gegeben hat, 
begründet sich zum Teil durch den Wandel von den Arcade-Games zu 
den Casual-Games und der damit verbundenen Minimalisierung des Ge-
fährdungspotenzials in den Spielen.

Der Gesetzgeber hat bereits mit der Inkraftsetzung des JuSchG eine  
Evaluierung und darauf basierend eine Novellierung des Gesetzes ange-
kündigt.

ASK-Kommission
(5 Mitglieder)

Branchenbeirat
der ASK

(3 Mitglieder)

Jugendschutz- 
politischer Beirat

(5 Mitglieder)

Schlichtungsstelle 
der ASK

(4 Mitglieder)
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Mit der Evaluierung wurde das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung 
an der Universität Hamburg beauftragt. Aufgrund eines Workshops al-
ler Selbstkontrolleinrichtungen und Vertretern von Bund und Ländern am 
01/02. 02. 2007 in Hamburg, einer Expertenbefragung am 14. 08. 2007 
und der Aufarbeitung des relevanten Schrifttums ist das Ergebnis in ei-
nem Endbericht im Oktober 2007 vorgelegt worden:

Analyse des Jugendmedienschutzsystems – Jugendschutzgesetz und 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Hamburg.

Für die ASK wird dort u. a. festgestellt:

l	� Die ASK hat das System der regulierten Selbstregulation angenom-
men, sie ist pluralistisch zusammengesetzt.

l	� Sie ist rechtskonform und erfüllt das Transparenzgebot.

l	� Die Personenidentität des Vorsitzenden der ASK mit dem Vertreter der 
Obersten Landesjugendbehörden und Vorsitzenden der USK kann 
„nicht kritisiert werden.“

l	� Kritisch angemerkt wird: „Im Hinblick auf die Trägerschaft ist die ASK 
industrienah“. Dass diese Nähe keine numerische und inhaltliche Aus- 
wirkung auf das Prüfverfahren besitzt, ist in der Expertenbefragung klar- 
gestellt worden. 

l	� Auf besondere Zustimmung ist die Einrichtung des Jugendschutzpoliti-
schen Beirats bei der ASK gestoßen. Eine derartige Mittlereinrichtung 
besteht bei keiner der vergleichbaren Einrichtungen.

Die unabhängig von der Evaluierung im Juli 2007 vollzogene Novellierung 
des JuSchG („Materielle Verschärfung“) betrifft weithin Sachverhalte, die 
bei den Casual-Games selten anzutreffen sind. 

Weiterreichende Änderungen – wie Altersverifikation und Alterskohor-
tierung, Konvergenz der Selbstkontrollen, Internationalität des Jugend-
schutzes – stehen derzeit nicht auf der Agenda und sind vorerst nicht 
beabsichtigt.

Neue Vorhaben zur Förderung von Forschung und  
Wissenschaft

Um all ihre Maßnahmen im Rahmen des Sozialkonzeptes verlässlich ge-
stalten und weiterentwickeln zu können, wird sich die Unterhaltungsau-
tomatenwirtschaft unter Anknüpfung an ihre frühen Aktivitäten der 80er 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts erneut um eine gezielte Förderung 
von Wissenschaft und Forschung im gesamten Spielebereich bemühen. 

So sollen unter fachkundiger Beratung weitere Forschungsprojekte entwi-
ckelt und vergeben und zu aktuellen Fragen Kongresse für die Fachwelt 
organisiert und durchgeführt werden.
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Zur Unterstützung, vor allem auch der Lehre an den Hochschulen, sollen 
wissenschaftliche Untersuchungen vermehrt gefördert werden.

3.	 Gesetzliche Vorschriften
Das Normenwerk für gewerbliche GGSG ist bezogen auf die Gerätekons-
truktion und auf die Geräteaufstellung in Gaststätten sowie in Spielstätten 
die Spielverordnung auf der Grundlage der §§ 33 c – i GewO. Hauptziel-
setzung des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers ist der Spielerschutz. Es 
sollen hohe Verluste in kurzer Zeit vermieden, ein ehrliches Spiel sowie 
ein nachvollziehbarer Spielablauf gewährleistet und Übersteigerungen 
des Spiels entgegengewirkt werden. Dies geschieht im Einzelnen durch 
folgende Maßnahmen:

l	� Begrenzung des Spielangebots durch Aufstellung von max. drei Gerä-
ten in Gaststätten und von max. 12 Geräten in einer Spielhallenkonzes-
sion (§ 3 Abs. 1 und 2 SpielV).

l	� Bei der Aufstellung von drei Geräten in Gaststätten ist durch zusätz-
liche technische Sicherheitsmaßnahmen der Jugendschutz sicherzu-
stellen (§ 3 Abs. 1 SpielV).

l	� Zweiergruppenaufstellung und Sichtblenden in Spielstätten zur Vermei-
dung des leichten gleichzeitigen Bespielens von mehr als zwei GGSG 
(§ 3 Abs. 2 SpielV).

l	� Eindruck von Hinweisen auf die bei der BZgA aufgeschaltete Info-
Telefonnummer 01801-372700 sowie zum übermäßigen Spielen und 
auf den Jugendschutz in die Frontscheiben aller mehr als 200.000 im 
Markt befindlichen GGSG (§ 6 Abs. 4 SpielV).

l	� Auslage von Info-Materialien über Risiken des übermäßigen Spielens 
(§ 6 Abs. 4 SpielV).

l	� Überprüfung aller GGSG spätestens nach 24 Monaten auf Überein-
stimmung mit der zugelassenen Bauart durch vereidigte und öffentlich 
bestellte Sachverständige bzw. durch zugelassene Stellen (§ 7 Abs. 1 
SpielV).

l	� Verbot jeglicher Jackpots außerhalb der Bauartzulassungen von GGSG, 
auch von solchen zu rein werblichen Zwecken (§ 9 Abs. 2 SpielV).

l	� Zulassung aller GGSG-Bauarten durch die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt  (§ 11 SpielV). Ein nachvollziehbares und faires Spiel ist 
damit garantiert.

l	� Die Sicherstellung der in § 33 e GewO geforderten Vermeidung un-
angemessen hoher Verluste in kurzer Zeit gewährleisten die Regelun-
gen in § 12 Abs. 2 sowie § 13 Abs. 1, Nr. 1 bis 4 SpielV: Die Mindest-
spieldauer beträgt 5 Sekunden, der Höchsteinsatz 0,20 Euro und der 
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Höchstgewinn 2 Euro. Die Summe der Gewinne abzüglich der Einsätze 
darf im Verlauf einer Stunde 500 Euro nicht überschreiten. Der ma-
ximale Aufwand eines Spielers in einer Stunde beträgt 80 Euro und 
der durchschnittliche Aufwand eines Spielers in einer Stunde darf nicht 
höher sein als 33 Euro; in der Praxis sind es durchschnittlich 10 bis 15 
Euro, z. T. sogar nur 5 Euro. Das Spiel an einem GGSG kostet damit 
heute weniger als ein durchschnittlicher Stundenlohn. Bei Geräten der 
bis Ende 2005 geltenden Spielverordnung waren es durchschnittlich 
zwei Stundenlöhne. Beim Groschenspiel in den 50er Jahren waren es 
durchschnittlich noch 5 bis 6 Stundenlöhne.

l	� Zwangspause („Abkühlphase“) von 5 Minuten nach einer Stunde Spiel-
betrieb an einem GGSG (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 SpielV).

l	� Begrenzung der Speichermöglichkeit in Einsatz- und Gewinnspeichern 
auf 25 Euro (§ 13 Abs. 1 Nr. 6 SpielV).

l	� Spiel ausschließlich gegen Euro-Bargeld! „Plastikgeld“, Token und das 
Spiel auf Kredit sind unzulässig (§ 13 Abs. 1 Nr. 7 SpielV).

l	� Sicherstellung der Einhaltung der spielrechtlichen Eckdaten (Summe 
der Verluste in einer einzelnen Stunde 80 Euro [abzgl. der Einsätze] 
und Summe der Gewinne im Verlauf einer Stunde [abzgl. Einsätze]  
500 Euro durch eine von der PTB geprüfte und zugelassene Kontroll-
einrichtung) (§ 13 Abs. 1 Nr. 8 SpielV).

l	� Zählwerke bzw. Ausdrucke zur Auslesung des Kasseninhalts zum 
Nachweis u. a. der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage (§ 12 
Abs. 2 d i. V. m. § 13 Abs. 1 Nr. 8 SpielV).

l	� Öffentliche Bekanntmachung der Zulassungen der Bauarten von 
GGSG durch die PTB (§ 15 Abs. 2 SpielV). 
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IV.	�DIE SYSTEMATIK DES SPIELRECHTS IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UNTER  
BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES 
SPIELER- UND JUGENDSCHUTZES

1.	� Regelung des Glücks- und Gewinnspiels durch  
staatliche Vorschriften

Viele Staaten haben mehrheitlich schon recht frühzeitig bestimmte Spie-
le, die man für sozial schädlich oder für wirtschaftlich problematisch hielt, 
durch gesetzliche Vorschriften geregelt. Hierbei ist das Verbot die wohl 
strengste Möglichkeit eines staatlichen Eingriffs. Daneben bestehen 
staatliche Monopole sowie unterschiedliche, auch liberalere Regelungen 
einzelner Spiele. Im europäischen Vergleich sind in Deutschland – bezo-
gen auf diejenigen Länder, in denen das gewerbliche Geld-Gewinn-Spiel 
erlaubt ist – die einschlägigen Regelungen am strengsten.

Auch unter der Regie des Europarechts gibt es grundsätzlich die Möglich-
keit für verschiedenste staatliche Eingriffe. Zwar gehört das Glücks- und 
Gewinnspiel zum Recht der Wirtschaft und unterfällt damit den römischen 
Verträgen. Jedoch sind unter Hinweis auf soziokulturelle Unterschiede 
die Mitgliedstaaten in ihren Gestaltungsmöglichkeiten des Glücks- und 
Gewinnspiels weitgehend frei. Grundsätzlich aber darf sich ein Staat,  
z. B. bei einer Monopolregelung, nicht in Widerspruch zu seinen eigenen 
Schutzzielen setzen. D. h. es ist entsprechend der ständigen Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht zulässig, dass z. B. 
inländischen und ausländischen privaten Unternehmern (Wettbewerbern) 
die Veranstaltung eines Spiels unter Hinweis auf die Notwendigkeit der 
Eindämmung des Spieltriebs verboten, gleichzeitig aber für die monopoli-
sierten staatlichen Spielangebote intensiv geworben wird. 

2. 	� Glücksspiele in Deutschland: Verbot mit Erlaubnis- 
vorbehalt

Ein Spiel wird zum Glücksspiel, wenn die Entscheidungen über Gewinn 
und Verlust nicht wesentlich von den Fähigkeiten und Kenntnissen sowie 
dem Grad der Aufmerksamkeit der Spieler bestimmt werden, sondern al-
lein oder hauptsächlich vom Zufall, d.  h. dem Wirken unberechenbarer, 
dem Einfluss der Beteiligten entzogener Ursachen abhängt. Dabei müs-
sen die Gewinne „nicht ganz unbedeutend“ sein. Zudem setzt der Begriff 
des Glücksspiels einen Einsatz des Spielers voraus. 

Nach §§ 284 ff. Strafgesetzbuch (StGB) sind Glücksspiele grundsätzlich 
verboten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, bestimmte Glücksspiele 
von dem Verbot auszunehmen. Nach dem Wortlaut des § 284 Abs. 1 
StGB wird bestraft, wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücks-
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spiel veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt. 
Auch die Werbung für Glücksspiele ist gem. § 284 Abs. 4 StGB strafbar. 
Glücksspiele in Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften gelten auch 
dann als öffentlich, wenn dort gewohnheitsmäßig Glücksspiele veranstal-
tet werden (§ 284 Abs. 2 StGB). Auch die Beteiligung an solchen Glücks-
spielen ist strafbar (§ 285 StGB). 

Zusammengefasst kann das deutsche Spielrecht beschrieben werden 
als ein Nebeneinander von Strafrecht, landesrechtlichen Regelungen für 
staatlich konzessionierte Glücksspiele (z. B. Lotterien und Spielbanken) 
und bundesrechtlichen Vorschriften für das gewerbliche Geld-Gewinnspiel 
(Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten 
und Spielstätten). Nur ein ausreichendes, in der Breite leicht verfügbares, 
flächendeckendes Geldgewinnspielangebot wirkt nach übereinstimmen-
der Auffassung von Landeskriminalämtern und Innenministerien dem Ab-
gleiten des Spielens um Geld in die Illegalität entgegen.

3. 	 Das staatlich konzessionierte Glücksspiel

Die in den Spielbanken und Lotterien angebotenen Spiele sind von der 
Strafandrohung der §§ 284 ff. StGB befreit, wenn eine behördliche Er-
laubnis (Konzession) vorliegt. Die Rechtsgrundlage für die Erteilung der 
Konzessionen für Spielbanken findet sich in den Spielbankgesetzen der 
Länder und für Lotterien in den Ausführungsgesetzen des Staatsvertra-
ges zum Glücksspielwesen in Deutschland – (GlüStV, vormals: Lotterie-
staatsvertrag). Die Kompetenz der Landesgesetzgeber für die Heraus-
nahme der Spielbanken bzw. der staatlichen Lotterieangebote aus dem 
strafrechtlichen Bereich ergibt sich aus dem Gesichtspunkt der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Öffentliche Spielban-
ken sind in § 33 h Nr. 1 Gewerbeordnung (GewO) ausdrücklich von der 
gewerblichen Zulassung ausgenommen. 

Wesentliche Veränderungen für das staatlich konzessionierte Glücksspiel 
brachte das Sportwetturteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 
28. März 2006, Az. 1 BvR 1054/01. Nach Ansicht des BVerfG verstieß das 
Sportwettmonopol in seiner damaligen Ausgestaltung gegen das Grund-
recht der Berufsfreiheit, da insbesondere die Suchtbekämpfung als Recht-
fertigungsgrund für den Ausschluss Privater von der Sportwette Oddset 
nicht effektiv sichergestellt wurde. Das BVerfG hat zwei Wege aufgezeigt, 
einen verfassungsgemäßen Zustand herzustellen: (1) eine konsequente 
Ausgestaltung des Wettmonopols, die sicherstellt, dass es effektiv der 
Suchtbekämpfung und einer Begrenzung der Wettleidenschaft dient oder 
(2) eine gesetzlich normierte Zulassung von gewerblichen Veranstaltun-
gen durch private Wettunternehmen und deren Kontrolle durch eine staat-
liche Aufsicht. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am 22. Juni 
2006 dafür ausgesprochen, das staatliche Lotterie- und Wettmonopol
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zu erhalten und auf der Grundlage der Sportwetten-Entscheidung des 
BVerfG weiterzuentwickeln. Der daraufhin vereinbarte GlüStV ist am  
01. Januar 2008 in Kraft getreten. 

Insbesondere brachte der GlüStV (1) Werbeeinschränkungen für das 
öffentliche Glücksspiel. Werbung hat sich seitdem auf Information und 
Aufklärung zu beschränken. Es darf kein Aufforderungscharakter mit ihr 
einhergehen. Weiterhin sind die Veranstalter gehalten, (2) Sozialkonzepte 
im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu entwickeln und (3) über Ge-
winn- und Verlustmöglichkeiten sowie z. B. über Suchtrisiken aufzuklären. 
(4) Die Spielbanken müssen ihr Sperrsystem auf die bis zum Inkrafttre-
ten des GlüStV weitgehend ausgenommenen Automatensäle ausdehnen. 
Schließlich sind (5) Glücksspiele im Internet verboten. 

Betreffend des gewerblichen Spiels in Spielhallen heißt es in den Erläute-
rungen zum Entwurf des GlüStV (A. III. 3) wörtlich: 

		�  „In den Staatsvertrag können – entgegen den fachlichen Vorschlägen 
der Spielsuchtexperten – keine Anforderungen an das gewerbliche 
Spiel in Spielhallen aufgenommen werden. Hier sind die Länder an 
einer Regelung durch die abschließende Normierung des Bundes in 
der Gewerbeordnung (GewO) und in der Spielverordnung (SpielV) 
gehindert; die in der Föderalismusreform übertragene Zuständigkeit 
für die Spielhallen umfasst nur die (räumlich radizierte) Spielhallener-
laubnis in § 33 i GewO, nicht dagegen das gewerbliche Spielrecht der 
§§ 33 c bis g GewO.“

Die Reichweite der Föderalismusreform beleuchtet auch Prof. Dr. Hans-
Peter Schneider, Direktor des Instituts für Föderalismusforschung e.V., 
Hannover, in einem Gutachten zum Thema „Das Recht der Spielhallen 
nach der Föderalismusreform“. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
aus der Entstehungsgeschichte der Grundgesetzänderung (Art. 74 Abs. 1 
Nr. 11 GG n. F.) eindeutig ergibt, dass mit dem „Recht der Spielhallen“ 
lediglich auf § 33 i GewO Bezug genommen werden sollte. Für das Spiel-
recht bedeutet dies, dass die Länderkompetenzen durch die Grundge-
setzänderung keinesfalls als weitergefasst angesehen werden können, 
als in § 33 i GewO vorgegeben; d.  h. sie beziehen sich ausschließlich auf 
orts-, raum- und personenbezogene Maßnahmen für Spielhallen. Alle an-
deren spielrechtlichen Kompetenzen liegen demnach nach wie vor beim 
Bund. 

Verschiedentlich wird gegen die Ausklammerung des gewerblichen Geld-
gewinnspiels aus dem Regelungsregime des GlüStV eingewandt, dass 
die Ausgestaltung des Glücks- und Gewinnspielrechts kohärent und 
systematisch zu erfolgen habe. Diese Argumentation verkennt die Tra-
geweite des Begriffs „Kohärenz“. Der Gesichtspunkt einer „kohärenten 
und systematischen Ausgestaltung“ des gesamten Glücksspielsektors ist 
im Lichte der Entscheidung des BVerfG vom 20. März 2009 zu betrach-
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ten. Hiernach bedeutet Kohärenz nicht eine einheitliche Regelung des 
Glücksspielrechts in seiner Gesamtheit (= horizontale Kohärenz). Viel-
mehr hält das BVerfG eine lediglich vertikale Kohärenz für geboten und 
für ausreichend, d.  h. es kommt nur darauf an, dass die jeweilige Re-
gelungsstruktur eines einzelnen Glücks- bzw. Gewinnspiels den mit der 
Regelung verfolgten Zielen, einschließlich eines angemessenen Spieler- 
und Jugendschutzes, gerecht wird. 

Am 04. März 2010 wurde in Schlussanträgen des Generalanwaltes Paolo 
Mengozzi des EuGH in anhängigen Vorabentscheidungsverfahren betref-
fend Sportwettangebote in Deutschland deutlich, dass der EuGH dazu zu 
tendieren scheint, bei der Prüfung einer unionsrechtskonformen Ausge-
staltung des Glücks- und Gewinnspielrechts auf die vertikale, d. h. sektor-
spezifische Kohärenz, und nicht auf eine Gesamtkohärenz, abzustellen.

4. 	 Das gewerbliche Spielrecht in Deutschland

In Deutschland wird eine scharfe Trennung gezogen zwischen dem straf-
rechtlichen Glücksspielverbot – mit den beschriebenen Ausnahmen – und 
den gewerberechtlichen Bestimmungen für Unterhaltungsautomaten mit 
Gewinnmöglichkeit (Geld- oder Warengewinne). 

Unterhaltungsspiele bzw. –automaten mit Gewinnmöglichkeit sind vom 
Ursprung und vom Ergebnis her Spiele, die nicht unter das Glücksspiel-
verbot fallen. Sei es, weil es Geschicklichkeitsspiele sind oder weil das 
Merkmal der Vermögensgefährdung nicht zutrifft. Dieses letzte Kriterium 
wird von Geld-Gewinn-Spiel-Geräten erfüllt, bei denen mit begrenzten 
Einsätzen und relativ kleinen Gewinnen Vermögensverschiebungen in 
kurzer Zeit ausgeschlossen sind. 

Das Recht der Unterhaltungsspiele mit Gewinnmöglichkeit, insbesondere 
von gewerblich betriebenen GGSG, ist daher (auch historisch bedingt) 
Teil des Wirtschaftsrechts und gehört zur konkurrierenden, d.  h. in erster 
Linie dem Bund zustehenden Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 
Nr. 11 GG). Durch die Föderalismusreform wurde Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG 
dergestalt geändert, dass das „Recht der Spielhallen“ (§ 33 i GewO) auf 
die Länder übergegangen ist. Nach Auffassung des BMWi ist, ebenso wie 
im Begründungsteil zum GlüStV dargelegt, die Kompetenzverlagerung 
allerdings nicht umfassend angelegt. Vielmehr soll der Begriff „Recht der 
Spielhallen“ im Sinne der „lokalen Radizierung“ lediglich die personen- 
und orts- sowie raumgebundenen Anforderungen für Spielhallen erfas-
sen. 

Das gewerbliche Spielrecht ist in zahlreichen Vorschriften im Detail 
geregelt, insbesondere durch die GewO und durch die aufgrund von  
§ 33 f GewO erlassene SpielV. Hinzukommen die Spielverwaltungs-
vorschriften (SpielVwV), die Verordnung zur Erteilung von Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen (UnbBeschErtV), das Jugendschutzgesetz 
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(JuSchG), das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht (z. B. Baunutzungs-
verordnung – BauNVO), kommunale Satzungen, Sperrzeitenregelungen, 
Vorschriften der Verwaltungsberufsgenossenschaft (z. B. Unfallverhü-
tungsvorschriften – UVV) etc. Die Regelungen sind in ihrer Gesamtheit 
deutlich detaillierter und einschränkender für die Aufstellunternehmer von 
Unterhaltungsauto-maten und Spielhallenbetreiber als der GlüStV und 
seine Ausführungsgesetze. Zudem werden – in erster Linie zu Lenkungs-
zwecken – von den Kommunen noch Vergnügungssteuern erhoben.

Die geforderte Ausweitung der im GlüStV für Spielbanken vorgeschriebe-
nen Zugangskontrollen und des Sperrdatenabgleichs auf das gewerbli-
che Spiel ist wegen des Verstoßes gegen das von Art. 2 Abs. 2 GG i. V. m. 
Art. 1 Abs. 2 GG geschützte Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung unzulässig. Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Michael Ronel-
lenfitsch, Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen und Professor an 
der Universität Tübingen, in seinem Rechtsgutachten zur Frage der „Ver-
einbarkeit von Zugangskontrollen für gewerbliche Spielstätten mit dem 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung“. Für Zugangskontrol-
len zum Schutz der Spieler vor pathologischem Spielverhalten und Spiel-
sucht fehlt es an der Erforderlichkeit, da für das gewerbliche Spiel bereits 
umfangreiche und funktionierende Spielerschutzmechanismen bestehen. 
Darüber hinaus wären derartige Maßnahmen auch nicht angemessen, da 
zum Schutz weniger Spieler mit problematischem Spielverhalten umfang-
reiches Datenmaterial erstellt werden müsste, das Missbrauchsgefahren 
und die Gefahr des transparenten Spielers heraufbeschwört. 

Hersteller, Großhändler und Aufstellunternehmer von gewerblich betrie-
benen Unterhaltungsautomaten üben ein erlaubtes Gewerbe aus. Sie 
stehen unter dem Schutz von Art. 12 GG. Die sie betreffenden Vorschrif-
ten der GewO und der SpielV stellen lediglich eine Regelung der Berufs-
ausübung dar. Hersteller bzw. Aufsteller von GGSG haben, soweit sie 
die bestehenden Vorschriften erfüllen, einen Anspruch auf Erteilung von 
Bauartzulassungen durch die PTB bzw. auf Erlaubnis zur Ausübung ihres 
Gewerbes und damit zur Aufstellung von GGSG sowie zum Betrieb von 
Spielhallen. Sowohl die Bauartzulassung für GGSG nach § 33 c GewO 
als auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung für andere Spiele gemäß 
§ 33 d GewO sind nach §  33 e GewO zu versagen, wenn die Gefahr 
besteht, dass der Spieler unangemessen hohe Verluste in kurzer Zeit er-
leidet. Im Rahmen des § 33 f GewO hat der Verordnungsgeber in der 
SpielV normiert, welche Voraussetzungen die Bauart eines GGSG erfül-
len muss, damit eine solche Bauart keine Gefahr unangemessen hoher 
Verluste in kurzer Zeit birgt und daher von der PTB zugelassen werden 
kann. Hierzu gehören insbesondere die folgenden Eckdaten: 

l	� Die Mindestspieldauer beträgt 5 Sekunden; dabei darf der Einsatz max. 
0,20 Euro und der Gewinn höchstens 2 Euro betragen. 
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l	� Die Summe der Verluste (Einsätze abzüglich Gewinne) darf im Verlauf 
einer einzelnen Stunde 80 Euro nicht übersteigen. 

l	� Die Summe der Gewinne abzüglich der Einsätze darf im Verlauf einer 
Stunde 500 Euro nicht übersteigen. 

l	� Bei langfristiger Betrachtung darf kein höherer Betrag als 33 Euro je 
Stunde als Kasseninhalt im Gerät verbleiben. In der Praxis sind es tat-
sächlich durchschnittlich nur 10 bis 15 Euro, z. T. sogar nur 5 Euro. 
Nach einer aktuellen Studie des Fraunhofer Instituts waren es im Jahre 
2009 im Durchschnitt 11,40 Euro. Im Zeitablauf ist damit das Spiel deut-
lich preiswerter geworden. Mussten Anfang der 50er Jahre noch durch-
schnittlich 5 bis 6 Stundenlöhne für eine Stunde Spielzeit aufgewandt 
werden, so ist es jetzt nur noch weniger als ein Stundenlohn. 

l	� Nach einer Stunde Spielbetrieb muss das Spielgerät eine Spielpause 
von mindestens 5 Minuten einlegen. 

l	� Das Spielgerät beinhaltet eine Kontrolleinrichtung, die sämtliche Ein-
sätze, Gewinne und den Kasseninhalt erfasst.

l	� Der Spielbetrieb darf nur mit auf Euro lautenden Münzen und Bank-
noten erfolgen. 

5.	� Die Aufstellung von GGSG in gewerblichen Spielstätten 
und in Gaststätten
Der Betrieb einer Spielstätte bzw. eines ähnlichen Unternehmens un-
terliegt grundsätzlich der Erlaubnispflicht. Der Antragsteller hat einen 
Rechtsanspruch auf Erteilung der Erlaubnis, wenn keine Versagungs-
gründe vorliegen. Die Gründe, die eine Versagung von Spielhallenerlaub-
nissen rechtfertigen, sind in § 33 i Abs. 2 GewO abschließend aufgeführt, 
z. B. wenn der Betrieb des Gewerbes eine Gefährdung der Jugend oder 
eine übermäßige Ausnutzung des Spieltriebs befürchten lässt. Zu be-
rücksichtigen sind stets die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Be-
rufs- und Gewerbefreiheit sowie die Eigentumsgarantie, da der Betrieb 
von Spielhallen in der Bundesrepublik unter den gesetzlich bestimmten 
Voraussetzungen eine erlaubte gewerbliche Tätigkeit darstellt. 

In Spielhallen können zwei Gruppen von Gewinnspielen, die der Zulas-
sungs- bzw. der Erlaubnispflicht unterliegen, aufgestellt werden: Zum Ei-
nen GGSG gem. § 33 c Abs. 1 GewO und zum Anderen sog. andere Spie-
le mit Gewinnmöglichkeit gem. § 33 d Abs. 1 GewO. Diese Kategorien 
werden durch die SpielV noch einmal nach Art des Gewinns (Geld oder 
Waren) unterteilt. 

Je Spielhallenkonzession ist die Aufstellung von max. 12 GGSG zuläs-
sig. Hierbei muss die rechnerische Grundfläche pro Gerät mindestens  
12 m² betragen. Zusätzlich dürfen drei „andere Spiele mit Gewinnmög-



39

lichkeit“ (Spiel mit überwiegender Geschicklichkeit) aufgestellt werden. 
Diese Geräte spielen in der Praxis aber keine Rolle, d.  h. es gibt keine 
Geräte am Markt, die die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des Bundeskriminalamtes erfüllen, und zu-
dem für Spieler interessant sind. 

Der Ausschank von Alkohol in Spielhallen ist untersagt. Wenn in Spielhal-
len oder ähnlichen Unternehmen alkoholische Getränke zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht würden, so dürften höchstens drei Geld- oder 
Warenspielgeräte aufgestellt werden. Gemäß § 33 c Abs. 3 GewO muss 
zuvor geprüft werden, ob die Gaststätte für die Aufstellung von GGSG 
geeignet ist.

In Gaststätten dürfen unabhängig von der Größe des Betriebes seit In-
krafttreten der 5. Verordnung zur Änderung der SpielV am 01. Januar 
2006 maximal drei GGSG aufgestellt werden.

Bei bis zu zwei aufgestellten Geräten hat der Gewerbetreibende die Ein-
haltung von § 6 Abs. 2 JuSchG durch ständige Aufsicht, bei drei aufge-
stellten Geräten durch zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen 
sicherzustellen.

6. 	 Regelungen im Baurecht 

Die Neuerrichtung oder Erweiterung einer Spielhalle oder die Nutzungs-
änderung eines Gebäudes hin zur Spielhalle bedarf einer Baugenehmi-
gung. Diese darf nur erteilt werden, wenn die Baumaßnahme dem öffent-
lichen Baurecht entspricht. Das wichtigste Steuerungselement ist hier das 
Bauplanungsrecht: Die Festlegung, welche Nutzungsarten in den ein-
zelnen, typisiert vorgegebenen Baugebietskategorien zulässig sind, be-
stimmt potenzielle Standorte für Ansiedlungen von Spielhallen. Das Bau-
ordnungsrecht, das an die einzelne konkrete bauliche Anlage anknüpft, 
bestimmt objektbezogene Anforderungen. Lediglich in Kerngebieten sind 
Spielhallen generell zulässig. In allen anderen Baugebietskategorien sind 
sie nur eingeschränkt, ausnahmsweise oder gar nicht zulässig. In den 
Kerngebieten kann durch städtebauliche Maßnahmen (über Satzungen) 
ein Ausschluss von Spielstätten erfolgen. Die Voraussetzungen rechtmä-
ßigen Bauens werden somit durch allgemeine und besondere Anforde-
rungen an das Baugrundstück und die Bauausführung festgelegt. So ist 
z. B. bei Erteilung einer Baugenehmigung für eine Spielhalle u. a. zu prü-
fen, ob die bauordnungsrechtliche Stellplatzverpflichtung erfüllt ist, also 
ob der Gewerbebetrieb genügend PKW-Stellplätze zur Verfügung stellt 
oder diese ablösen darf. 

7. 	 Regelungen des Jugendschutzrechts

Das zum 01. April 2003 in Kraft getretene Jugendschutzgesetz (JuS-
chG) enthält in § 6 JuSchG eine eigene Vorschrift betreffend Spielhal-
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len, Glücksspiele sowie die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit. 
Zentrale Bestimmung ist § 6 Abs. 2 JuSchG. Er untersagt die Teilnahme 
von Kindern und Jugendlichen an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der 
Öffentlichkeit. Ausgenommen sind Volksfeste, Schützenfeste, Jahrmärkte 
oder ähnliche Veranstaltungen, allerdings unter der Voraussetzung, dass 
der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 

§ 6 Abs. 1 JuSchG verbietet die Anwesenheit von Kindern und Jugend- 
lichen in öffentlichen Spielhallen und ähnlichen, vorwiegend dem Spielbe-
trieb dienenden Räumen. Dabei knüpft der Begriff „Spielhalle“ an den in 
§ 33 i Abs. 1 Satz 1 GewO verwendeten Begriff an. Kindern und Jugend-
lichen ist damit auch die Teilnahme an Spielen ohne Gewinnmöglichkeit 
in Spielhallen verwehrt. 

Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Spielen ohne Gewinn-
möglichkeit regelt das JuSchG differenzierend, je nachdem ob die Spiele 
in Spielhallen oder an für Jugendliche frei zugänglichen Orten betrieben 
bzw. veranstaltet werden (§ 13 JuSchG). 

8. 	 Lenkung durch Steuern und Abgaben

Sowohl die öffentlichen Spielbanken als auch die gewerbliche Unter- 
haltungsautomatenwirtschaft unterliegen der Umsatzbesteuerung. Die 
Spielbanken haben außerdem sogenannte Spielbankabgaben zu ent-
richten, die so angelegt sind, dass alle anderen (Ertrag-)Steuern damit 
abgegolten sind. Die Spielbankabgaben werden von den Ländern in un-
terschiedlicher Höhe erhoben, wobei von allen Ländern für Spielbanken 
begünstigende Ausnahmen vorgesehen sind. Zumeist in Phasen wirt-
schaftlicher Schwäche oder in den ersten Jahren der Existenz von Spiel-
banken können die Spielbankabgaben reduziert werden. 

Für Aufstellunternehmer gewerblicher Unterhaltungsautomaten mit und 
ohne Gewinnmöglichkeit gilt dagegen das „normale“ Ertragsteuersystem, 
wie für alle anderen Bereiche der gewerblichen Wirtschaft. Hinzu kom-
men noch kommunale Vergnügungssteuern, die sowohl dem Zweck der 
Einnahmeerzielung dienen als auch durch eine repressive Besteuerung 
den Spielbetrieb beeinflussen, d.  h. in der Regel tendenziell prohibitiv  
wirken sollen.

9. 	 Gesetze, Kommentare, Urteile und Gutachten

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29.09.2004 (BGBl. Teil I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge-
setzes vom 24.12.2008 (BGBl. Teil I, S. 3018).
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.01.1990 (BGBl. Teil I, S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. Teil I, S. 466).

Gaststättengesetz (GastG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.11.1998 (BGBl. Teil I, S. 3418), zuletzt geändert durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 07.09.2007 (BGBl. Teil I, S. 2246).

Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1999 (BGBl. Teil I, S. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.04.2009 (BGBl. Teil I, S. 818).

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) – Staatsvertrag zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland, in Kraft getreten am 01.01.2008.

Grundgesetz (GG) vom 23.05.1949 (BGBl., S. 1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17.07.2009 (BGBl. Teil I, S. 1977).

Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23.07.2002 (BGBl. Teil I, S. 2730), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 31.10.2008 (BGBl. 
Teil I, S. 2149).

Spielbankgesetze am Beispiel vom Bayern – Gesetz über Spielbanken 
im Freistaat Bayern vom 26.07.1995 (GVBl. S. 350), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.12.2007 (GVBl. S. 961).

Spielverordnung (SpielV) – Verordnung über Spielgeräte und andere 
Spiele mit Gewinnmöglichkeit – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27.01.2006 (BGBl. Teil I, S. 280).

Spielverwaltungsvorschriften (SpielVwV) – Verwaltungsvorschriften 
zum Vollzug der §§ 33 c, 33 d, 33 i und 60 a Abs. 2 und 3 GewO sowie 
der Spielverordnung – in der Neufassung vom 31.05.2006.

Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.1998 (BGBl. Teil I, S. 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.06.2009 (BGBl. Teil I, S. 1658).

Unfallverhütungsvorschrift (UVV) des Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG) – BGV C3 Spielhallen, Spielca- 
sinos und Automatensäle von Spielbanken vom 01.04.1997 mit Durch- 
führungsanweisung vom April 2002.

Vergnügungssteuersatzung am Beispiel der Stadt Kassel (Hessen) 
vom 23.01.2006.

Verordnung zur Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
(UnbBeschErtV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.04.1995 
(BGBl. Teil I, S. 510), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
10.11.2001 (BGBl. Teil I, S. 2992).
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
– 	�Technische Richtlinie 4.1 (Stand: 21. April 2009) und Vorgängerver- 

sionen.
– 	Merkblatt für Antragsteller (Geldspielgeräte), Version 3.2.

Kommentare, Gutachten

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Loseblatt-Kommentar zum 
Baugesetzbuch, 90. Auflage, München 2009.

Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch und Nebengesetzen, 55. Auf-
lage, München 2008.

Landmann/Rohmer, Loseblatt-Kommentar zur Gewerbeordnung und Er-
gänzende Vorschriften, 53. Auflage, München 2009.

Maunz/Dürig, Loseblatt-Kommentar zum Grundgesetz, 54. Auflage, 
München 2009.

Nikles/Roll/Spürck/Umbach, Jugendschutzrecht – Kommentar zum 
Jugendschutzgesetz und zum Jugendmedienstaatsvertrag, 2. Auflage, 
München 2005.

Ronellenfitsch, Michael; Denfeld, Sebastian, Die Vereinbarkeit von 
Zugangskontrollen für gewerbliche Spielstätten mit dem Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung, Schriftenreihe zum Datenschutz- und 
Informationsrecht, Band 1, Hamburg 2009.

Schneider, Hans-Peter, Das Recht der Spielhallen nach der Föderalis-
musreform, Föderalismus-Studien, Band 23, Baden-Baden 2009.

Urteile

Staatliches Glücksspielmonopol 
BVerfG, Urteil vom 20.03.2009 (Az. 1 BvR 2410/08), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090320_1bvr241008.html 
fi  Stichwort: Rechtmäßigkeit des GlüStV – Kohärenzgebot

BVerfG, Urteil vom 14.10.2008 (Az. 1 BvR 928/08), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20081014_1bvr092808.html 
fi � Stichwort: Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des GlüStV zum 

gewerblichen Spielevermittler

BVerfG, Urteil vom 28.03.2006 (Az. 1 BvR 1054/01), in: NJW 2006,  
S. 1261 ff. 
fi  Stichwort: Sportwetten-Entscheidung
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Vergnügungssteuer 
BVerfG, Beschluss vom 04.02.2009 (Az. 1 BvL 8/05), 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20090204_1bvl000805.html 
fi  Stichwort: Bemessungsgrundlage für den Wirklichkeitsmaßstab

BVerwG, Urteil vom 14.12.2005 (Az. 10 CN 1.05), 
http://www.bverwg.de/media/archive/3454.pdf 
fi � Stichwort: Zulässigkeit des Stückzahlmaßstabes für Unterhaltungs-

spielgeräte

BVerwG, Urteil vom 13.04.2005 (Az. 10 C 5.04 u. a.), 
http://www.bverwg.de/media/archive/2986.pdf 
fi � Stichwort: Stückzahlmaßstab und Wirklichkeitsmaßstab für Geld-

spielgeräte

Umsatzsteuer 
BFH, Beschluss vom 17.12.2008 (Az. XI R 79/07), 
http://www.bundesfinanzhof.de, 
im Rahmen des Verfahrens Vorlage zum EuGH, Rs. Leo Libera C-58/09 
fi  Stichwort: Europarechtskonformität des § 4 Nr. 9 b UStG

FG Niedersachsen, Urteil vom 18.10.2007 (Az. 5 K 137/07), 
http://www.nwb.de/finanzgericht/NFG/volltexte/2007/
oktober/5_k_137_07.doc 
fi  Stichwort: Rechtmäßigkeit des § 4 Nr. 9 b UStG

EuGH, Urteil vom 17.02.2005 in der Rechtsache Linneweber (C-453/02), 
http://www.curia.europa.eu 
fi  Stichwort: Umsatzsteuerbefreiung der Spielbanken



44

V.	� DER GLÜCKS- UND GEWINNSPIELMARKT IN 
DEUTSCHLAND

1.	� Der Glücks- und Gewinnspielmarkt als Teil des  
Freizeitmarktes
Der legale Glücks- und Gewinnspielmarkt in Deutschland ist entspre-
chend den gesetzlichen Rahmendaten traditionell zweigeteilt: Staatlich 
betriebene bzw. lizenzierte Glücksspiele auf der einen Seite. Hier domi-
nieren die Spielbanken sowie der deutsche Lotto- und Totoblock. Auf der 
anderen Seite gewerblich betriebene Unterhaltungsautomaten mit Ge-
winnmöglichkeit, aufgestellt in Gaststätten und Spielstätten. Der Markt ist 
in jüngerer Zeit jedoch in Bewegung geraten. Zu den traditionellen Ange-
boten sind in großem Umfang rechtlich umstrittene Sportwetten privater 
Anbieter sowie illegale Angebote im Internet hinzukommen, in signifikan-
tem Maße grenzüberschreitende Angebote, wie das Pokerspiel. Zudem 
werden verstärkt eine Reihe von Gewinnspielen ohne oder scheinbar 
ohne Einsatz, z. B. im Rundfunk und im Fernsehen, angeboten.

2. 	 Anteile am Freizeitmarkt in Deutschland
Der Umsatz auf dem deutschen Freizeitmarkt beläuft sich auf ca. 270 bis 
300 Mrd. €. Die Summe aller Einsätze auf dem Glücks- und Gewinnspiel-
markt in Deutschland beträgt im legalen Bereich ca. 30 bis 35 Mrd. €. 
Der Anteil der Anbieter von Glücks- und Gewinnspielen am Freizeitmarkt 
(gemessen an den Einsätzen) beläuft sich damit auf ca. 10 bis 15 %. Der 
Anteil der Spielbanken am Glücks- und Gewinnspielmarkt beträgt rund 
37 %. Der Anteil der Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist etwa genauso 
groß. Auf den deutschen Lotto- und Totoblock entfallen knapp 20 %. 

3. 	� Glücksspiele als (weitgehend) normaler Bestandteil des  
täglichen Lebens
Glücks- und Gewinnspiele sind heute nicht mehr – wie noch im 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert – auf wohlhabende Bevölkerungsschichten 
bzw. auf Kur- und Badeorte (vorzugsweise in Grenznähe) beschränkt. Sie 
sind vielmehr normale und selbstverständliche Bestandteile des Alltags 
geworden; insbesondere auch durch Rundfunk, Fernsehen und in jünge-
rer Zeit durch das Internet, mit zunehmender Tendenz. Im europäischen 
bzw. im internationalen Vergleich nimmt Deutschland allerdings einen 
nachgeordneten Rang ein.

4. 	 Marktanteilsverschiebungen hin zum Automatenspiel
In Deutschland gibt es derzeit 84 Spielbankenstandorte (1985 waren es 
erst 26). An zwei Standorten wird nur das „Große Spiel“ (wie z. B. Rou-
lette, Black Jack, Poker) angeboten. An 49 Standorten werden sowohl 
das „Große Spiel“ als auch das „Kleine Spiel“ (Automatenspiel) angebo-
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ten und in 33 Dependancen (Automatensälen) nur das Automatenspiel. 
Das Residenzverbot sowie das Mindestalter von 21 Jahren ist sukzessive 
in den späten 80er bzw. frühen 90er Jahren des vergangenen 20. Jahr-
hunderts aufgehoben worden.

Die Bedeutung des Automatenspiels in den Spielbanken ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Erst Mitte der 70er Jahre wurden Glücks-
spielautomaten, sog. Slotmachines, in signifikanter Zahl in Automatensä-
len aufgestellt. Die Zahl der aufgestellten Slotmachines hat sich gegen-
über 1982 fast um das 6-fache erhöht (1982: 1.598 Automaten, 1992: 
3.163 Automaten, 2003: 6.780 Automaten). 2008 waren bereits mehr als 
8.700 Slotmachines in den Automatensälen in Deutschland aufgestellt. 
In den letzten 30 Jahren gab es dementsprechend eine stetige Markt-
anteilsverschiebung hin zum Automatenspiel. Im Jahr 2007 wurden 713 
Mio. € (77 %) des Bruttospielertrages von insgesamt 923 Mio. € durch 
das „Kleine Spiel“ erwirtschaftet. Im Jahr 2008 war es bei einem Brutto-
spielertrag von 723 Mio. € nur noch ein Anteil von 537 Mio. € (74 %). In 
den Automatensälen der Spielbanken werden durchschnittlich mehr als 
100 Slotmachines betrieben, ohne regulierende Vorgaben für deren Auf-
stellung. In Einzelfällen sind es 300 Automaten und mehr. 

Zusammengefasst gilt: Die Spielbanken bieten große Kapazitäten von 
Glücksspielen regional konzentriert an. Das gewerbliche Geldgewinnspiel 
geht dagegen in die Fläche. 2009 wurden in Deutschland ca. 212.000 
GGSG gewerblich betrieben. Hiervon befinden sich ca. 90.000 Geräte 
in etwa 60.000 Gaststätten. Hinzukommen ca. 120.000 Geräte in etwa 
8.000 Spielstätten-Standorten. 

5. 	 Glücks- und Gewinnspielanbieter als Arbeitgeber

Nach Erhebungen des FfH-Instituts für Markt- und Wirtschaftsforschung 
GmbH, Berlin, bietet und sichert die gewerbliche Unterhaltungsautoma-
tenwirtschaft ca. 70.000 Arbeitsplätze. 75 % sind von weiblichen Mitar-
beitern besetzt. In den Spielbanken sind es nur ca. 5.000 Arbeitsplätze. 

6.	 Glücks- und Gewinnspielanbieter als Steuerzahler

Die Auszahlquoten bei den verschiedenen Spielangeboten am Glücks- 
und Gewinnspielmarkt differieren zwischen ca. 50 und 95 %. Die niedrigs-
ten Quoten haben Lotto und Oddset mit ca. 50 %. Gewerblich betriebene 
GGSG liegen über 75 % und die Spielbanken bei durchschnittlich 94 bis 
95 %. In Deutschland erzielten die Länder im Jahr 2000 Einnahmen aus 
Glücksspielen in Höhe von knapp 4,4 Mrd. €. Dies bedeutet gegenüber 
1970 eine Erhöhung um den Faktor 6,7. Im Jahr 2008 sind die öffentli-
chen Einnahmen aus Glücksspielen allerdings deutlich unter 4 Mrd.  € 
zurückgegangen. Die Steuer- und Abgabezahlungen der Unterhaltungs-
automatenwirtschaft liegen bei rd. 1,2 Mrd. €. Dies entspricht in etwa dem 
Marktanteil dieses Wirtschaftszweigs am Glücks- und Gewinnspielmarkt. 
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VI.	�SPIELSTÄTTEN ALS ORTE MULTIVARIABLER 
FREIZEITAKTIVITÄTEN

1. 	 Trend zum Erlebniskonsum 
Die vergangenen 20 Jahre, d.  h. die letzten 10 Jahre des 20. Jahrhun-
derts und die erste Dekade des 21. Jahrhunderts, haben in Deutschland 
erhebliche gesellschaftliche, politische und ökonomische Veränderungen 
spürbar werden lassen. Der damit verbundene Strukturwandel ist bedeu-
tend, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern.

Vor allem die traditionellen Werte, die die Familie, der Staat und die Reli-
gion für lange Zeit geregelt haben, haben sich verändert. Freizeit und Mo-
bilität nehmen zu. Das Umwelt-, Energie- und Gesundheitsbewusstsein 
wächst. Selbstverwirklichung, Individualität und auch der Hedonismus 
bekommen höhere Stellenwerte. Reizüberflutung und Sensationslust 
gehen Hand in Hand. Das Schlagwort „Lifestyle“ ist für die Entwicklung 
kennzeichnend. „Spaß haben“ wird zum Lebensmotto. Das starre Zeitkor-
sett der klassischen Arbeitswelt wird durch einen von Flexibilität gepräg-
ten Alltag abgelöst.

Allgemeine Lebensmuster und Konsumgewohnheiten – sowie deren Ver-
änderungen – wirken sich auch auf den Freizeitbereich aus. Die Kneipe 
wird zur Erlebnisgastronomie und die Spielhalle zur modernen Spielstätte 
mit Event-Charakter. Auch Entertainment-Center, z. B. in Verbindung mit 
Shopping-Malls, sind nicht ungewöhnlich.

2. 	 Spielstätten als Teil des Freizeitmarktes
Die gewerbliche Unterhaltungsautomatenwirtschaft ist mit ihren bargeld-
betätigten Unterhaltungsautomaten Teil des Freizeitmarktes. Dies gilt 
ebenso für andere Glücks- und Gewinnspielanbieter, d.  h. für Spielban-
ken, Lotto, Toto und Sportwetten. Auf dem Markt der Glücks- und Gewinn-
spiele herrscht intensiver Wettbewerb. Dieser ist nicht zuletzt hervorgeru-
fen durch (1) das vielgestaltige, zumeist illegale Spielangebot im Internet, 
(2) in der rechtlichen Grauzone tätige Sportwettläden, (3) die Erweiterung 
der Zahl der Spielbankenstandorte, (4) die Erhöhung der Anzahl der Au-
tomatensäle der Spielbanken sowie der dort aufgestellten Slotmachines 
und (5) die zahlreichen Gewinnspielangebote in den Medien, insbeson-
dere im Fernsehen. Da das den Konsumenten für Freizeitausgaben zur 
Verfügung stehende Budget zwangsläufig begrenzt ist, sind bei wachsen-
dem Angebot und begrenzten Nachfragemöglichkeiten Marktanteilsver-
schiebungen unausweichlich. Hierbei erlitten die Anbieter der unter den 
am 01. Januar 2008 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 
fallenden Glücksspiele insbesondere im Jahre 2008 erhebliche Umsatz-
einbußen. Diese sind auf den wachsenden Konkurrenzdruck, aber auch 
auf die Restriktionen des GlüStV (z. B. Werbebeschränkungen und Zu-
gangskontrollen auch zu den Automatensälen der Spielbanken) sowie auf 
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Rauchverbote zum Schutz von Nichtrauchern zurückzuführen. Darüber  
hinaus sprechen ganz offenbar die Angebote der gewerblichen Unterhal-
tungsautomatenwirtschaft die Spielgäste und deren Vorstellungen von 
moderner Freizeit vielfach mehr an als die Offerten manch anderer An-
bieter, die im Wettbewerb hinterherhinken. Die Verbände, Organisationen 
und Unternehmen der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft 
haben, um dieses Ergebnis zu erreichen, in den vergangenen Jahren  
erhebliche Anstrengungen in der Gestaltung von Spielstätten und bei der 
Schulung ihres Personals unternommen. 

3.	 Strukturwandel in Spielstätten

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab 
es unter dem Stichwort „Spielhallenflut“ eine intensive Diskussion um 
das Freizeitangebot Spielstätte. Die Furcht vor Trading-Down-Effekten 
wurde geschürt und Verdrängungswettbewerb befürchtet. Zwischenzeit-
lich ist die vermeintliche „Flut“ eingedämmt. Ein Abwerten von Stadtbe-
zirken oder Straßen hat zumindest im Zusammenhang mit Spielstätten 
nicht stattgefunden. Ein Verdrängungswettbewerb konnte zu keiner Zeit 
ernsthaft festgestellt werden. Spielstätten des 21. Jahrhunderts sind kei-
ne „Spielhöllen“ und keine unspezifischen Ansammlungen von „Daddel-
kisten“. Die Branche hat Architektenwettbewerbe ausgeschrieben. Kein 
Branchenmitglied hat mehr Furcht vor dem kritischen Blick in die Fenster 
und Türen moderner Spielstätten, was an der Förderung der durchaus 
kritischen Studie „Jackpot, Erkundungen zur Kultur der Spielhallen“ aus 
dem Jahr 2010 deutlich wird. Bei aller Kritik wird in der Studie aber auch 
deutlich, dass Spielstätten heute in der Regel Freizeit- und Erlebnistreffs 
für Spiel und Kommunikation sind.

4.	 Wandel im Erscheinungsbild

Mit der Gestaltung von Spielstätten werden spezifische Zielgruppen an-
gesprochen. Die Atmosphäre ist heute zumeist hell und freundlich. Mo-
derne Spielstätten sollen offen und großzügig wirken. Dies wird durch 
entsprechende Beleuchtungselemente zusätzlich deutlich gemacht. Seit 
1989 gibt es die von den Spitzenverbänden der gewerblichen Unter-
haltungsautomatenwirtschaft getragene Spielstätten-Bewertungsaktion 
„Vorbildliche Spielstätte“. Die Betriebe, die sich daran beteiligen, werden 
auf Herz und Nieren geprüft. Zu den Kriterien der prüfenden, unabhängi-
gen Fachkommission gehören dabei Gestaltung und Optik im Außen- und 
Innenbereich, die Integration in das Straßen- und Stadtbild, der Spiel-
gerätemix sowie die Qualifikation des Personals. Spielstätten, die allein 
auf schnelle und hohe Renditen konzipiert waren, sind heute nicht mehr 
zeitgemäß. Besonders herausragende, vorbildliche Spielstätten werden 
mit dem „Golden Jack“ ausgezeichnet, der monatlich verliehen wird.
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5. 	 Schlüsselrolle des Personals

Das Personal in Spielstätten trägt wesentlich zur Kundenzufriedenheit 
und zu einer positiven Meinungsbildung bei den Spielgästen bei. Seitens 
der Betreiber wird allergrößter Wert auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Aufmerksamkeit gelegt. Die überwiegende Mehrzahl des Personals 
in modernen Spielstätten ist weiblich. Die Mitarbeiter tragen meist Na-
mensschilder und eine einheitliche Bekleidung zur klaren Identifikation. 
Durch Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen findet ein Wandel von 
der früheren Aufsicht hin zur Fachkraft, die den Spieler auch beraten und 
betreuen kann, statt. Die Schaffung von automatenspezifischen Ausbil-
dungsberufen (vgl. hierzu S. 23 ff), in denen seit Spätsommer 2008 junge 
Menschen ausgebildet werden können, wird weiterhin zur Förderung der 
öffentlichen Akzeptanz von Spielstätten als modernes Freizeitangebot 
beitragen.

6. 	 Die Unterhaltung steht im Mittelpunkt

In modernen Spielstätten steht nicht der Geldgewinn im Mittelpunkt des 
Besuches. Vielmehr stellt das Spielen an Sport- und Unterhaltungsauto-
maten nur einen – wenngleich wesentlichen – Mosaikstein im gesamten 
Freizeitangebot einer Spielstätte dar. Daneben sind die Kommunikation 
(z. B. mit Freunden) und die Unterhaltung (z. B. Musik hören, Entertain-
ment sowie Infotainment) wichtige Faktoren.

7.	 Kundenstruktur

Unter den Gästen in Spielstätten überwiegen junge Erwachsene und der 
Anteil männlicher Gäste ist höher als derjenige weiblicher Besucher. Der 
Anteil weiblicher Besucher nimmt allerdings aufgrund des modernen, 
zeitgemäßen Geräteangebots in jüngerer Zeit deutlich zu. Die Betrei-
ber von Spielstätten haben den Zuwachs weiblicher Spieler vermehrt in 
den Blick genommen und erkennen in der Mischung von weiblichen und 
männlichen Spielern auch Rückwirkungen auf das Ambiente und die äs-
thetische Kultur von Spielstätten. Auf diesem Weg wird das Geschlechter-
Verhältnis zum Spiel neu definiert. Das Verhältnis von Stammgästen zu 
Nichtstammgästen ist etwa 3 zu 1. Das Gros der Stammgäste sind nach 
aller Erfahrung vorwiegend Spieler, die an GGSG spielen. Etwa ¼ der 
Stammgäste haben einen Migrationshintergrund. Bei der Besuchshäufig-
keit haben die Gäste, die mehrmals in der Woche kommen, den größten 
Anteil. Gäste, die täglich Spielstätten besuchen, haben nur einen gerin-
gen Anteil. Was die Aufenthaltsdauer in Spielstätten angeht, werden bei 
Befragungen zumeist ein bis zwei Stunden pro Besuch genannt, gefolgt 
von zwei bis drei Stunden. Die überwiegende Zahl aller Stammgäste be-
sucht die Spielstätte allein. Sie finden in der Spielstätte Kommunikation 
mit anderen Gästen oder dem Personal. Wenngleich sich das Angebot 
von Spielstätten generell an alle Bevölkerungsgruppen richtet, so weist
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die Gruppe der Arbeiter unter den Gästen den höchsten Anteil auf. Doch 
auch Selbstständige und Akademiker sind unter den Gästen zu finden.

8. 	 Geräteangebot

Die Palette bargeldbetätigter Unterhaltungsautomaten in Spielstätten ist 
groß. Am wichtigsten sind unstrittig GGSG – im aktuellen Casino-Look,  
im klassischen Wandgehäuse oder im Designer-Stil. Neben den GGSG 
gibt es Bildschirmspielgeräte mit moderner Touch-Screen-Bildsteuerung; 
konventionelle, aber elektronisch betriebene Brettspiele, Casual-Games, 
wie Mensch ärgere Dich nicht oder Backgammon in Form von attrakti-
ven Bistro-Tischen, Internet-Terminals, Simulatoren sowie Flipper, Darts, 
Billard und Air Hockey. Das Geräteangebot in den Spielstätten wird nicht 
nur von der Nachfrage, sondern auch von Kosten-Nutzen-Überlegungen, 
insbesondere auch von der Höhe der Vergnügungssteuersätze, mitbe-
stimmt. Geräte, wie z. B. Flipper, haben einen ausgesprochen hohen War-
tungsbedarf. Andere Geräte bzw. Spiele, wie Billard oder Darts, erfordern 
eine intensive Gästebetreuung, z. B. im Rahmen von Clubs oder Ligen. 
Auch bei GGSG reicht es heute nicht mehr, die Geräte schlicht „an die 
Wand“ zu hängen. Die Gäste wollen vielmehr beraten und betreut wer-
den. 

9.	 Das Image ändert sich

Wenngleich das Meinungsbild (Image) von Spielstätten und vom Spielen 
an GGSG bei manchen Teilen der Bevölkerung noch negativ ist, wandelt 
sich die Einstellung doch offenbar zunehmend. Zeitgemäße Spielstätten 
sind auch ein Spiegel ihrer Epoche. Sie sind ein Treffpunkt für überwie-
gend junge Erwachsene, die Kommunikation gemeinsam mit Freunden 
in einem modernen, technologiegeprägten Ambiente, das auch den Reiz 
des Spiels bietet, suchen. 
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